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Gesetz über den militärischen Abschirmdienst 
(MAD-Gesetz) 

 
vom 20. Dezember 1990  
(BGBl. I S. 2954, 2977) 

 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des  

Gesetzes zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes  
vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) 

 
 
 

§ 11    

Aufgaben 
 
(1) Aufgabe des Militärischen Abschirmdienstes des Bundesministeriums der Verteidigung ist 

die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und 
personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen, über 

1.  Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, 

2.   sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
für eine fremde Macht, 

wenn sich diese Bestrebungen oder Tätigkeiten gegen Personen, Dienststellen oder Einrichtungen 
im Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung richten und von Personen ausgehen 
oder ausgehen sollen, die diesem Geschäftsbereich angehören oder in ihm tätig sind. Darüber 
hinaus obliegt dem Militärischen Abschirmdienst die Sammlung und Auswertung von 
Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und 
Unterlagen, über die Beteiligung von Angehörigen des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums 
der Verteidigung sowie von Personen, die in ihm tätig sind oder in ihm tätig sein sollen, an 
Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 Abs. 2 des 
Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 
des Grundgesetzes) gerichtet sind. § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes findet Anwendung. 

(2) Darüber hinaus obliegt dem Militärischen Abschirmdienst zur Beurteilung der 
Sicherheitslage 

1.   von Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung und 

2.   von Dienststellen und Einrichtungen der verbündeten Streitkräfte und der internationalen 
militärischen Hauptquartiere, wenn die Bundesrepublik Deutschland in internationalen 
Vereinbarungen Verpflichtungen zur Sicherheit dieser Dienststellen und Einrichtungen 
übernommen hat und die Beurteilung der Sicherheitslage im Einvernehmen zwischen dem 

                                                 
1 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 1 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b“ durch die Angabe „Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a“ 
ersetzt. 
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Bundesministerium der Verteidigung und den zuständigen obersten Landesbehörden dem 
Militärischen Abschirmdienst übertragen worden ist, 

die Auswertung von Informationen über die in Absatz 1 genannten Bestrebungen und Tätigkeiten 
gegen diese Dienststellen und Einrichtungen, auch soweit sie von Personen ausgehen oder 
ausgehen sollen, die nicht dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 
angehören oder in ihm tätig sind. 

(3) Der Militärische Abschirmdienst wirkt mit 

1.   bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die dem Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung angehören, in ihm tätig sind oder werden sollen und 

a) denen im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse anvertraut werden, die Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich verschaffen 
können, oder 

 b)   die an sicherheitsempfindlichen Stellen des Geschäftsbereichs des Bundesministers der 
Verteidigung eingesetzt sind oder werden sollen, 

2.   bei technischen Sicherheitsmaßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung zum Schutz von im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, 
Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die Kenntnisnahme durch Unbefugte. 

Die Befugnisse des Militärischen Abschirmdienstes bei der Mitwirkung nach Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe a und b sind im Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 20. April 1994 (BGBl. I S. 867) 
geregelt. 

(4) Der Militärische Abschirmdienst darf einer polizeilichen Dienststelle nicht angegliedert 
werden. 

(5) Der Militärische Abschirmdienst ist an die allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden 
(Artikel 20 des Grundgesetzes). 

 

§ 2    

Zuständigkeit in besonderen Fällen 
 
(1) Zur Fortführung von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 kann der Militärische Abschirmdienst, 

soweit es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, seine Befugnisse gegenüber Personen ausüben, 
die dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung nicht angehören oder nicht in 
ihm tätig sind. Dies ist nur zulässig 

1.   gegenüber dem Ehegatten oder Lebenspartner sowie gegenüber dem Verlobten, auch im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes, einer in § 1 Abs. 1 genannten Person oder dem mit ihr in 
eheähnlicher Gemeinschaft Lebenden, wenn angenommen werden muß, daß Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 auch von ihm ausgehen, 

2.   im Benehmen mit der zuständigen Verfassungsschutzbehörde gegenüber Personen, bei denen 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß sie mit einer in § 1 Abs. 1 genannten Person bei 
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 zusammenarbeiten, und wenn anderenfalls die 
weitere Erforschung des Sachverhalts gefährdet oder nur mit übermäßigem Aufwand möglich 
wäre. 

(2) Zum Schutz seiner Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen gegen 
sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten kann der Militärische Abschirmdienst in 
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Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 1, soweit es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, 
im Benehmen mit der zuständigen Verfassungsschutzbehörde seine Befugnisse gegenüber Personen 
ausüben, die dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung nicht angehören oder 
nicht in ihm tätig sind. 

 

§ 3    

Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehörden 
 
(1) Der Militärische Abschirmdienst und die Verfassungsschutzbehörden arbeiten bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. Die Zusammenarbeit besteht auch in gegenseitiger 
Unterstützung und Hilfeleistung. 

(2) Zur Fortführung von Aufgaben nach § 3 Abs. 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes kann 
eine Verfassungsschutzbehörde, soweit es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, im Benehmen 
mit dem Militärischen Abschirmdienst Maßnahmen auf Personen erstrecken, die dem 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung angehören oder in ihm tätig sind und 
der Zuständigkeit des Militärischen Abschirmdienstes unterliegen. Dies ist nur zulässig gegenüber 
Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß sie mit einer Person aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Verfassungsschutzbehörden bei Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 
§ 3 Abs. 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zusammenarbeiten, und wenn anderenfalls die 
weitere Erforschung des Sachverhalts gefährdet oder nur mit übermäßigem Aufwand möglich wäre. 

(3) Der Militärische Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichten 
einander über alle Angelegenheiten, deren Kenntnis für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. 

 

§ 42    

Befugnisse des Militärischen Abschirmdienstes 
 
(1) Der Militärische Abschirmdienst darf die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben, verarbeiten und nutzen nach 
§ 8 Abs. 2, 4 und 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, soweit nicht die anzuwendenden 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere Regelungen in diesem Gesetz 
entgegenstehen. Er ist nicht befugt, personenbezogene Daten zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 2 zu erheben. § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes findet 
Anwendung; die Zustimmung zur Dienstanweisung erteilt das Bundesministerium der 
Verteidigung. 

(2) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Militärischen Abschirmdienst 
nicht zu; er darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen 
er selbst nicht befugt ist. 

 

 

                                                 
2 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 4 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 8 Abs. 2, 4 und 5“ durch die Angabe „§ 8“ ersetzt. 
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§ 4a3 

Besondere Auskunftsverlangen 
 

§ 8a des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
an die Stelle der schwerwiegenden Gefährdung der in § 3 Abs. 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Schutzgüter die schwerwiegende Gefährdung der in 
§ 1 Abs. 1 genannten Schutzgüter und an die Stelle des Bundesministeriums des Innern das 
Bundesministerium der Verteidigung tritt. Das Grundrecht des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

 

§ 54    

Besondere Formen der Datenerhebung 
 
Der Militärische Abschirmdienst darf Informationen, insbesondere personenbezogene Daten, 

nach § 9 des Bundesverfassungsschutzgesetzes erheben, soweit es 

1.   zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 sowie zur Erforschung der dazu 
erforderlichen Quellen oder 

2.   zum Schutz der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen des Militärischen 
Abschirmdienstes gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten, auch nach 
§ 2 Abs. 2, 

erforderlich ist; § 9 Abs. 2 bis 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. 

 

 

§ 6    

Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
(1) Der Militärische Abschirmdienst darf personenbezogene Daten nach § 10 des 

Bundesverfassungsschutzgesetzes speichern, verändern und nutzen, soweit es zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist. Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Abs. 2 gespeicherte Daten über 
Personen, die nicht dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung angehören 
oder in ihm tätig sind, dürfen für andere Zwecke nicht verwendet werden, es sei denn, die 
Verwendung wäre auch für die Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 zulässig. 

(2) In Dateien oder zu ihrer Person geführten Akten gespeicherte Daten über Minderjährige sind 
nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu überprüfen und spätestens nach fünf 

                                                 
3 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 4a zum 10. Januar 2012 aufgehoben. 
 
4 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 5 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
In § 5 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 bis 4“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 2 und 3“ ersetzt und nach dem Wort „findet“ das 
Wort „entsprechende“ gestrichen. 
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Jahren zu löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 1 
Abs. 1 oder § 2 angefallen sind. Dies gilt nicht, wenn der Betroffene nach § 1 Abs. 3 überprüft 
wird. Die Speicherung personenbezogener Daten über Minderjährige vor Vollendung des 16. 
Lebensjahres in zu ihrer Person geführten Akten und Dateien ist unzulässig. 

 

§ 7    

Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten 
 
(1) Der Militärische Abschirmdienst hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu berichtigen, zu löschen und zu sperren nach § 12 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

(2) Der Militärische Abschirmdienst hat personenbezogene Daten in Akten zu berichtigen und 
zu sperren nach § 13 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

 

§ 8    

Dateianordnungen 
 
Der Militärische Abschirmdienst hat für jede automatisierte Datei mit personenbezogenen Daten 

eine Dateianordnung nach § 14 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zu treffen, die der 
Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung bedarf. § 14 Abs. 2 und 3 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes findet Anwendung. 

 

§ 9    

Auskunft an den Betroffenen 
 
Der Militärische Abschirmdienst erteilt dem Betroffenen über zu seiner Person gespeicherte 

Daten Auskunft entsprechend § 15 des Bundesverfassungsschutzgesetzes; an die Stelle des dort 
genannten Bundesministeriums des Innern tritt das Bundesministerium der Verteidigung. 

 

§ 105 

Übermittlung von Informationen an den Militärischen Abschirmdienst 
 
(1) Die Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts unterrichten von sich aus den Militärischen Abschirmdienst über die ihnen 
bekanntgewordenen Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für 
eine fremde Macht oder Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes erkennen lassen, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die in 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 genannten Schutzgüter gerichtet sind, wenn tatsächliche 
                                                 
5 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 10 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert:  
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 1 Nr. 1“ ersetzt. 
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 1 Nr. 2“ 
ersetzt. 
 



- 6 - 

www.deutsches-wehrrecht.de 
 

Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Unterrichtung zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 
1 und 2 erforderlich ist. 

(2) Der Militärische Abschirmdienst darf nach § 18 Abs. 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
jede Behörde um die Übermittlung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten ersuchen. Im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben darf 
er zur Feststellung, ob eine Person dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 
angehört oder in ihm tätig ist, den Familiennamen, den Vornamen, frühere Namen, das 
Geburtsdatum, den Dienstgrad, die Dienststellennummer und das Dienstzeitende des Betroffenen 
aus dem Personalführungs- und Informationssystem der Bundeswehr abrufen. Die Verantwortung 
für den einzelnen Abruf trägt der Militärische Abschirmdienst. Das Bundesministerium der 
Verteidigung überprüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Es regelt in 
einer Dienstvorschrift 

1. den Kreis der zum Abruf berechtigten Angehörigen des Militärischen Abschirmdienstes, 

2. das bei einem Abruf zu beachtende Verfahren, 

3. die bei einem Abruf einzeln oder kumulativ einzugebenden Daten einschließlich der Suche mit 
unvollständigen Angaben, 

4. die Begrenzung der auf Grund eines Abrufs zu übermittelnden Personendatensätze auf das für 
eine Identifizierung notwendige Maß, 

5. die Löschung der auf einen Abruf übermittelten, aber nicht mehr benötigten Daten und 

6. die Protokollierung aller Abrufe und die Kontrolle durch die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten.  

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist vor Erlass und vor Änderung der Dienstvorschrift 
anzuhören. 

(3) Würde durch die Übermittlung nach Absatz 2 Satz 1 der Zweck der Maßnahme gefährdet 
oder der Betroffene unverhältnismäßig beeinträchtigt, darf der Militärische Abschirmdienst bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 amtliche Register einsehen. 
Diese Einsichtnahme bedarf der Zustimmung des Behördenleiters oder seines Vertreters. 

(4) § 17 Abs. 1 sowie § 18 Abs. 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

 

§ 116   

Übermittlung personenbezogener Daten durch den Militärischen Abschirmdienst 
 
(1) Der Militärische Abschirmdienst darf personenbezogene Daten nach § 19 des 

Bundesverfassungsschutzgesetzes übermitteln. An die Stelle der Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern tritt diejenige des Bundesministeriums der Verteidigung. Für vom 
Verfassungsschutz übermittelte personenbezogene Daten im Sinne des § 18 Abs. 1a Satz 1 des 

                                                 
6 Durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 11 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 11 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Der Militärische Abschirmdienst darf personenbezogene Daten nach § 19 Abs. 1 bis 3 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes übermitteln. Die Übermittlung an andere Stellen ist unzulässig.“ 
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Bundesverfassungsschutzgesetzes gilt § 18 Abs. 1a Satz 2 bis 4 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Der Militärische Abschirmdienst übermittelt Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaften, Polizeien und den Bundesnachrichtendienst 
nach § 20 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. 

 

 

§ 12    

Verfahrensregeln für die Übermittlung von Informationen 
 
Für die Übermittlung von Informationen nach diesem Gesetz finden die §§ 23 bis 26 des 

Bundesverfassungsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 13 

Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 
 
Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 3, § 2 und § 14 finden § 3 Abs. 2 und 8 Satz 

1, § 4 Abs. 2 und 3, §§ 4b und 4c sowie §§ 10 und 13 bis 20 des Bundesdatenschutzgesetzes keine 
Anwendung. 

 

 

§ 14 

Besondere Auslandsverwendungen 
 

(1) Der Militärische Abschirmdienst sammelt während besonderer Auslandsverwendungen der 
Bundeswehr im Sinne des § 62 Abs. 1 des Soldatengesetzes oder bei humanitären Maßnahmen auf 
Anordnung des Bundesministers der Verteidigung Informationen, insbesondere sach- und 
personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen, die zur Sicherung der 
Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der Angehörigen, der Dienststellen und 
Einrichtungen des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidigung erforderlich sind, 
im Inland sowie im Ausland nur in Liegenschaften, in denen sich Dienststellen und Einrichtungen 
der Truppe befinden, und wertet sie aus. Zu diesem Zweck dürfen auch öffentliche Stellen im 
Einsatzland um Auskünfte ersucht werden. § 1 Abs. 2 des BND-Gesetzes bleibt unberührt. 

(2) Darüber hinaus wertet der Militärische Abschirmdienst während besonderer 
Auslandsverwendungen der Bundeswehr nach Absatz 1 entsprechend § 1 Abs. 2 Informationen 
auch aus über Personen oder Personengruppen, die nicht zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung gehören oder in ihm tätig sind, wenn sich deren 
Bestrebungen oder Tätigkeiten gegen die eingesetzten Personen, Dienststellen oder Einrichtungen 
richten. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Ist die Sammlung von Informationen nach Satz 1 
erforderlich, ersucht der Militärische Abschirmdienst den Bundesnachrichtendienst um 
entsprechende Maßnahmen. 
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(3) Der Militärische Abschirmdienst wirkt während besonderer Auslandsverwendungen der 
Bundeswehr nach Absatz 1 auch im Ausland in den Liegenschaften nach Absatz 1 mit an 
Überprüfungen von Personen und an technischen Sicherheitsmaßnahmen entsprechend § 1 Abs. 3. 
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Ist es zur Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 erforderlich, Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten im Inland oder über deutsche Staatsangehörige zu erheben, 
richten sich die Erhebung, weitere Verarbeitung und Nutzung der Informationen nach den §§ 4 bis 
8 und 10 bis 12. Im Ausland sind besondere Formen der Datenerhebung nach § 5 außerhalb der 
Liegenschaften nach Absatz 1 in keinem Fall zulässig. Die Erhebung der Informationen im Inland 
darf nur im Benehmen mit den zuständigen Verfassungsschutzbehörden erfolgen und wenn 
anderenfalls die weitere Erforschung des Sachverhalts gefährdet oder nur mit übermäßigem 
Aufwand möglich wäre. Das Benehmen kann für eine Reihe gleich gelagerter Fälle hergestellt 
werden. 

(5) Die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 und die Befugnisse sind zeitlich und räumlich auch 
durch die Auslandsverwendung der Bundeswehr begrenzt. 

(6) Die Unterrichtung nach § 10 Abs. 1 erstreckt sich auf alle Informationen, die für die 
Aufgaben des Militärischen Abschirmdienstes nach den Absätzen 1 bis 3 erforderlich sind. Zur 
Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 bis 3 arbeiten der Militärische Abschirmdienst und der 
Bundesnachrichtendienst im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse zusammen. Der Militärische 
Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst unterrichten einander über alle Angelegenheiten, 
deren Kenntnis zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit 
des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtendienstes bei besonderen 
Auslandsverwendungen der Bundeswehr oder bei humanitären Maßnahmen sind für jeden Einsatz 
in einer Vereinbarung zwischen dem Militärischen Abschirmdienst und dem 
Bundesnachrichtendienst zu regeln, die der Zustimmung des Chefs des Bundeskanzleramtes und 
des Bundesministers der Verteidigung bedarf und über die das Parlamentarische Kontrollgremium 
zu unterrichten ist. 

(7) Die Bundesregierung unterrichtet das Parlamentarische Kontrollgremium vor Beginn des 
Einsatzes des Militärischen Abschirmdienstes im Ausland. 
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Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder  
in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes  

und über das Bundesamt für Verfassungsschutz  
(Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG) 

 
vom 20. Dezember 1990 

(BGBl. I 1990, S. 2954, 2970) 

 
Zuletzt geändert durch § 32 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2590) 

 
Erster Abschnitt 

Zusammenarbeit, Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden 

 

§ 1 

Zusammenarbeitspflicht 
 
(1) Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, 

des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. 

(2) Der Bund und die Länder sind verpflichtet, in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
zusammenzuarbeiten. 

(3) Die Zusammenarbeit besteht auch in gegenseitiger Unterstützung und Hilfeleistung. 

 

§ 2    

Verfassungsschutzbehörden 
 
(1) Für die Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern unterhält der Bund ein Bundesamt für 

Verfassungsschutz als Bundesoberbehörde. Es untersteht dem Bundesministerium des Innern. Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen Dienststelle nicht angegliedert werden. 

(2) Für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund und der Länder untereinander unterhält 
jedes Land eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. 

 

§ 37    

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden 

 

                                                 
7 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 3 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Nummer 3 das Komma durch einen Punkt ersetzt und Nummer 4 aufgehoben. 
b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 1 Nr. 1 und 2“ durch die Angabe „Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
 
 



- 10 - 

www.deutsches-wehrrecht.de 
 

(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder ist die Sammlung und 
Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, 
Nachrichten und Unterlagen, über 

1.   Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder 
ihrer Mitglieder zum Ziele haben, 

2.   sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
für eine fremde Macht, 

3.   Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder 
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden, 

4.   Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder wirken mit 

1.   bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anvertraut werden, die 
Zugang dazu erhalten sollen oder ihn sich verschaffen können, 

2.   bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindlichen Stellen von 
lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt sind oder werden sollen, 

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte, 

4.  bei der Überprüfung von Personen in sonstigen gesetzlich bestimmten Fällen. 

Die Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei der Mitwirkung nach Satz 1 Nr. 1, 2 
und 4 sind im Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 20. April 1994 (BGBl. I S. 867) geregelt. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörden sind an die allgemeinen Rechtsvorschriften gebunden 
(Artikel 20 des Grundgesetzes). 

 

§ 4    

Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

a)   Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes solche politisch bestimmten, 
ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines Landes 
von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm 
gehörendes Gebiet abzutrennen; 

b)   Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes solche politisch bestimmten, 
ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtungen 
in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen; 
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c)   Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche politisch 
bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen 
Personenzusammenschluß, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 2 genannten 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen. 

Für einen Personenzusammenschluß handelt, wer ihn in seinen Bestrebungen nachdrücklich 
unterstützt. Voraussetzung für die Sammlung und Auswertung von Informationen im Sinne des § 3 
Abs. 1 ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte. Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die 
nicht in einem oder für einen Personenzusammenschluß handeln, sind Bestrebungen im Sinne 
dieses Gesetzes, wenn sie auf Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder aufgrund ihrer 
Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu beschädigen. 

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen: 

a)   das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere 
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und 
die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu 
wählen, 

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

c)   das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 

d)   die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, 

e)   die Unabhängigkeit der Gerichte, 

f)   der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 

g)   die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 

 

§ 58    

Abgrenzung der Zuständigkeiten der Verfassungsschutzbehörden 
 
(1) Die Landesbehörden für Verfassungsschutz sammeln Informationen, Auskünfte, Nachrichten 

und Unterlagen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, werten sie aus und übermitteln sie dem Bundesamt 
für Verfassungsschutz und den Landesbehörden für Verfassungsschutz, soweit es für deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf in einem Lande im Benehmen mit der 
Landesbehörde für Verfassungsschutz Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen im 
Sinne des § 3 sammeln. Bei Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ist 
Voraussetzung, daß 

1.   sie sich ganz oder teilweise gegen den Bund richten, 

2.   sie sich über den Bereich eines Landes hinaus erstrecken, 

3.   sie auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland berühren oder 

                                                 
8 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 5 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
In § 5 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 1 bis 4“ durch die Angabe „Nr. 1 bis 3“ ersetzt. 
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4.  eine Landesbehörde für Verfassungsschutz das Bundesamt für Verfassungsschutz um ein 
Tätigwerden ersucht. 

Das Benehmen kann für eine Reihe gleichgelagerter Fälle hergestellt werden. 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet die Landesbehörden für 
Verfassungsschutz über alle Unterlagen, deren Kenntnis für das Land zum Zwecke des 
Verfassungsschutzes erforderlich ist. 

 

 

§ 6    

Gegenseitige Unterrichtung der Verfassungsschutzbehörden 
 
Die Verfassungsschutzbehörden sind verpflichtet, beim Bundesamt für Verfassungsschutz zur 

Erfüllung der Unterrichtungspflichten nach § 5 gemeinsame Dateien zu führen, die sie im 
automatisierten Verfahren nutzen. Diese Dateien enthalten nur die Daten, die zum Auffinden von 
Akten und der dazu notwendigen Identifizierung von Personen erforderlich sind. Die Speicherung 
personenbezogener Daten ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 10 und 11 zulässig. Der Abruf 
im automatisierten Verfahren durch andere Stellen ist nicht zulässig. Die Verantwortung einer 
speichernden Stelle im Sinne der allgemeinen Vorschriften des Datenschutzrechts trägt jede 
Verfassungsschutzbehörde nur für die von ihr eingegebenen Daten; nur sie darf diese Daten 
verändern, sperren oder löschen. Die eingebende Stelle muß feststellbar sein. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz trifft für die gemeinsamen Dateien die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen nach § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Führung von Textdateien oder Dateien, 
die weitere als die in Satz 2 genannten Daten enthalten, ist unter den Voraussetzungen dieses 
Paragraphen nur zulässig für eng umgrenzte Anwendungsgebiete zur Aufklärung von 
sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von 
Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, Gewalt anzuwenden oder Gewaltanwendung 
vorzubereiten. Die Zugriffsberechtigung ist auf Personen zu beschränken, die unmittelbar mit 
Arbeiten in diesem Anwendungsgebiet betraut sind; in der Dateianordnung (§ 14) ist die 
Erforderlichkeit der Aufnahme von Textzusätzen in der Datei zu begründen. 

 

 

§ 7    

Weisungsrechte des Bundes 
 
Die Bundesregierung kann, wenn ein Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes 

erfolgt, den obersten Landesbehörden die für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund auf 
dem Gebiete des Verfassungsschutzes erforderlichen Weisungen erteilen. 
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Zweiter Abschnitt 

Bundesamt für Verfassungsschutz 

 

§ 8    

Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit 
nicht die anzuwendenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes oder besondere 
Regelungen in diesem Gesetz entgegenstehen. Ein Ersuchen des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz um Übermittlung personenbezogener Daten darf nur diejenigen 
personenbezogenen Daten enthalten, die für die Erteilung der Auskunft unerlässlich sind. 
Schutzwürdige Interessen des Betroffenen dürfen nur in unvermeidbarem Umfang beeinträchtigt 
werden. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Methoden, Gegenstände und Instrumente zur 
heimlichen Informationsbeschaffung, wie den Einsatz von Vertrauensleuten und Gewährspersonen, 
Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und Tarnkennzeichen anwenden. Diese 
sind in einer Dienstvorschrift zu benennen, die auch die Zuständigkeit für die Anordnung solcher 
Informationsbeschaffungen regelt. Die Dienstvorschrift bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums des Innern, der das Parlamentarische Kontrollgremium unterrichtet. 

(3)  Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz nicht zu; es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen 
ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist. 

(4) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist der 
Erhebungszweck anzugeben. Der Betroffene ist auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 

(5) Von mehreren geeigneten Maßnahmen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz diejenige 
zu wählen, die den Betroffenen voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf 
keinen Nachteil herbeiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten Erfolg steht. 

 

§ 8a9 

Besondere Auskunftsverlangen 
 

(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall bei denjenigen, die geschäftsmäßig 
Postdienstleistungen oder Teledienste erbringen oder daran mitwirken, Auskunft über Daten 
einholen, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses über Postdienstleistungen oder Teledienste (Bestandsdaten) gespeichert 
worden sind, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.  

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall Auskunft einholen bei 

1.  Luftfahrtunternehmen zu Namen und Anschriften des Kunden sowie zur Inanspruchnahme und 
den Umständen von Transportleistungen, insbesondere zum Zeitpunkt von Abfertigung und 
Abflug und zum Buchungsweg, 

                                                 
9 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 8a zum 10. Januar 2012 aufgehoben. 
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2.  Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzunternehmen zu Konten, 
Konteninhabern und sonstigen Berechtigten sowie weiteren am Zahlungsverkehr Beteiligten 
und zu Geldbewegungen und Geldanlagen, insbesondere über Kontostand und Zahlungsein- 
und -ausgänge, 

3.  denjenigen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen erbringen oder daran mitwirken, zu den 
Umständen des Postverkehrs, 

4.  denjenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder daran mitwirken, 
zu Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Telekommunikationsgesetzes und sonstigen 
zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation notwendigen Verkehrsdaten 
und 

5.  denjenigen, die geschäftsmäßig Teledienste erbringen oder daran mitwirken, zu 

a)  Merkmalen zur Identifikation des Nutzers eines Teledienstes, 

b)  Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und 

c)  Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Teledienste, 

soweit dies zur Aufklärung von Bestrebungen oder Tätigkeiten erforderlich ist und tatsächliche 
Anhaltspunkte für schwerwiegende Gefahren für die in § 3 Abs. 1 genannten Schutzgüter 
vorliegen. Im Falle des § 3 Abs. 1 Nr. 1 gilt dies nur für Bestrebungen, die bezwecken oder auf 
Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, 

1.  zu Hass oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung aufzustacheln oder deren 
Menschenwürde durch Beschimpfen, böswilliges Verächtlichmachen oder Verleumden 
anzugreifen und dadurch die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt zu fördern und den 
öffentlichen Frieden zu stören oder 

2.  Gewalt anzuwenden oder vorzubereiten, einschließlich dem Befürworten, Hervorrufen oder 
Unterstützen von Gewaltanwendung, auch durch Unterstützen von Vereinigungen, die 
Anschläge gegen Personen oder Sachen veranlassen, befürworten oder androhen. 

(3) Anordnungen nach Absatz 2 dürfen sich nur gegen Personen richten, bei denen 

1.  tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie die schwerwiegenden Gefahren nach 
Absatz 2 nachdrücklich fördern, oder 

2.  auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist 

a)  bei Auskünften nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5, dass sie die Leistung für eine Person 
nach Nummer 1 in Anspruch nehmen, oder 

b)  bei Auskünften nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4, dass sie für eine Person nach Nummer 1 
bestimmte oder von ihr herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben, oder 
im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 4, dass eine Person nach Nummer 1 ihren Anschluss 
benutzt. 

(4) Die Zuständigkeit für Anordnungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ist in einer Dienstvorschrift 
zu regeln, die der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern bedarf. Anordnungen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 werden vom Behördenleiter oder seinem Vertreter schriftlich beantragt 
und begründet. Im Falle der Auskunft nach Nummer 2 kann der Antrag auch von einem 
Bediensteten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestellt werden, der die Befähigung zum 
Richteramt hat. Zuständig für Anordnungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 ist das vom 
Bundeskanzler beauftragte Bundesministerium. Die Anordnung einer Auskunft über künftig 
anfallende Daten ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Die Verlängerung dieser Anordnung 
um jeweils nicht mehr als drei Monate ist auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der 
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Anordnung fortbestehen. Anordnungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 hat das Bundesamt für 
Verfassungsschutz dem Betroffenen mitzuteilen, sobald eine Gefährdung des Zweckes des 
Eingriffs ausgeschlossen werden kann. 

(5) Über Anordnungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 unterrichtet das nach Absatz 4 Satz 4 
zuständige Bundesministerium monatlich die G 10-Kommission (§ 1 Abs. 2 des Artikel 10-
Gesetzes) vor deren Vollzug. Bei Gefahr im Verzug kann es den Vollzug der Entscheidung auch 
bereits vor der Unterrichtung der Kommission anordnen. Die G 10-Kommission prüft von Amts 
wegen oder auf Grund von Beschwerden die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von 
Auskünften. § 15 Abs. 5 des Artikel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass die Kontrollbefugnis der Kommission sich auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der nach Absatz 2 Nr. 3 bis 5 erlangten personenbezogenen Daten erstreckt. 
Entscheidungen über Auskünfte, die die G 10-Kommission für unzulässig oder nicht notwendig 
erklärt, hat das Bundesministerium unverzüglich aufzuheben. Die Daten unterliegen in diesem Falle 
einem absoluten Verwendungsverbot und sind unverzüglich zu löschen. Für die Verarbeitung der 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 erhobenen Daten ist § 4 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend 
anzuwenden. § 12 Abs. 1 und 3 des Artikel 10-Gesetzes findet entsprechende Anwendung. 

(6) Das nach Absatz 4 Satz 4 zuständige Bundesministerium unterrichtet im Abstand von 
höchstens sechs Monaten das Parlamentarische Kontrollgremium über Anordnungen nach Absatz 
2; dabei ist insbesondere ein Überblick über Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im 
Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen zu geben. Das Gremium erstattet dem Deutschen 
Bundestag jährlich einen Bericht über die Durchführung sowie Art, Umfang und 
Anordnungsgründe der Maßnahmen; dabei sind die Grundsätze des § 5 Abs. 1 des 
Kontrollgremiumgesetzes zu beachten. 

(7) Anordnungen sind dem Verpflichteten insoweit schriftlich mitzuteilen, als dies erforderlich 
ist, um ihm die Erfüllung seiner Verpflichtung zu ermöglichen. Anordnungen und übermittelte 
Daten dürfen dem Betroffenen oder Dritten vom Verpflichteten nicht mitgeteilt werden. 

(8) Die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 stehen den Verfassungsschutzbehörden der 
Länder nur dann zu, wenn das Verfahren sowie die Beteiligung der G 10-Kommission, die 
Verarbeitung der erhobenen Daten und die Mitteilung an den Betroffenen gleichwertig wie in 
Absatz 5 und ferner eine Absatz 6 gleichwertige parlamentarische Kontrolle sowie eine 
Verpflichtung zur Berichterstattung über die durchgeführten Maßnahmen an das Parlamentarische 
Kontrollgremium des Bundes unter entsprechender Anwendung des Absatzes 6 Satz 1, zweiter 
Halbsatz für dessen Berichte nach Absatz 6 Satz 2 durch den Landesgesetzgeber geregelt ist. Die 
Verpflichtungen zur gleichwertigen parlamentarischen Kontrolle nach Absatz 6 gelten auch für die 
Befugnisse nach Absatz 2 Nr. 1 und 2. 

(9) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des 
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 und der Absätze 3 bis 5 und 8 
eingeschränkt. 
 

§ 910    

                                                 
10 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 9 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
a) Absatz 2 Satz 8 bis 12 wird aufgehoben. 
b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Die durch solche Maßnahmen erhobenen Informationen dürfen nur nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 des Artikel 10-
Gesetzes verwendet werden.“ 
c) Absatz 4 wird aufgehoben. 
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Besondere Formen der Datenerhebung 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Informationen, insbesondere personenbezogene 

Daten, mit den Mitteln gemäß § 8 Abs. 2 erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 

1.   auf diese Weise Erkenntnisse über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder die zur 
Erforschung solcher Erkenntnisse erforderlichen Quellen gewonnen werden können oder 

2.  dies zum Schutz der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände und Quellen des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten 
erforderlich ist. 

Die Erhebung nach Satz 1 ist unzulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere, den 
Betroffenen weniger beeinträchtigende Weise möglich ist; eine geringere Beeinträchtigung ist in 
der Regel anzunehmen, wenn die Information aus allgemein zugänglichen Quellen oder durch eine 
Auskunft nach § 18 Abs. 3 gewonnen werden kann. Die Anwendung eines Mittels gemäß § 8 
Abs. 2 darf nicht erkennbar außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhaltes 
stehen. Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder sich 
Anhaltspunkte dafür ergeben, daß er nicht oder nicht auf diese Weise erreicht werden kann. 

(2) Das in einer Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wort darf mit technischen Mitteln nur 
heimlich mitgehört oder aufgezeichnet werden, wenn es im Einzelfall zur Abwehr einer 
gegenwärtigen gemeinen Gefahr oder einer gegenwärtigen Lebensgefahr für einzelne Personen 
unerläßlich ist und geeignete polizeiliche Hilfe für das bedrohte Rechtsgut nicht rechtzeitig erlangt 
werden kann. Satz 1 gilt entsprechend für einen verdeckten Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
werden durch den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder seinen Vertreter 
angeordnet, wenn eine richterliche Entscheidung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Die 
richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 
Die erhobenen Informationen dürfen nur nach Maßnahme des § 4 Abs. 4 des Artikel 10-Gesetzes 
verwendet werden. Technische Mittel im Sinne der Sätze 1 und 2 dürfen überdies zum Schutz der 
bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen verwendet werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für deren Leben, Gesundheit oder Freiheit unerlässlich ist. Maßnahmen nach Satz 8 
werden durch den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder seinen Vertreter 
angeordnet. Außer zu dem Zweck nach Satz 8 darf das Bundesamt für Verfassungsschutz die 
hierbei erhobenen Daten nur zur Gefahrenabwehr im Rahmen seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 bis 4 sowie für Übermittlungen nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 Nr. 1 und 2 des Artikel 10-
Gesetzes verwenden. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. § 4 Abs. 6 des Artikel 10-Gesetzes gilt entsprechend. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Bei Erhebungen nach Absatz 2 und solchen nach Absatz 1, die in ihrer Art und Schwere 
einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleichkommen, wozu 
insbesondere das Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes mit dem 
verdeckten Einsatz technischer Mittel gehören, ist 

1.   der Eingriff nach seiner Beendigung dem Betroffenen mitzuteilen, sobald eine Gefährdung des 
Zweckes des Eingriffs ausgeschlossen werden kann, und 

2.   das Parlamentarische Kontrollgremium zu unterrichten. 
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(4) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraussetzungen des § 8a Abs. 2 
technische Mittel zur Ermittlung des Standortes eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgerätes oder 
zur Ermittlung der Geräte- oder Kartennummer einsetzen. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn 
ohne Einsatz technischer Mittel nach Satz 1 die Ermittlung des Standortes oder die Ermittlung der 
Geräte- oder Kartennummer aussichtslos oder wesentlich erschwert ist. Sie darf sich nur gegen die 
in § 8a Abs. 3 Nr. 1 und 2 Buchstabe b bezeichneten Personen richten. Für die Verarbeitung der 
Daten ist § 4 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend anzuwenden. Personenbezogene Daten eines 
Dritten dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen 
Gründen zur Erreichung des Zweckes nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie unterliegen einem 
absoluten Verwendungsverbot und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen. 
§ 8a Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend. Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

 

§ 10    

Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben personenbezogene 

Daten in Dateien speichern, verändern und nutzen, wenn 

1.   tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 vorliegen, 

2.   dies für die Erforschung und Bewertung von Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 
erforderlich ist oder 

3.   das Bundesamt für Verfassungsschutz nach § 3 Abs. 2 tätig wird. 

(2)  (aufgehoben) 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Speicherungsdauer auf das für seine 
Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschränken. 

 

 

§ 11    

Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten von Minderjährigen 

 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraussetzungen des § 10 Daten über 

Minderjährige vor Vollendung des 16. Lebensjahres in zu ihrer Person geführten Akten nur 
speichern, verändern und nutzen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß der 
Minderjährige eine der in § 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten Straftaten plant, begeht oder 
begangen hat. In Dateien ist eine Speicherung von Daten oder über das Verhalten Minderjähriger 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres nicht zulässig. 

(2) In Dateien oder zu ihrer Person geführten Akten gespeicherte Daten über Minderjährige sind 
nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der Speicherung zu überprüfen und spätestens nach fünf 
Jahren zu löschen, es sei denn, daß nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach 
§ 3 Abs. 1 angefallen sind. 
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§ 1211    

Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten in Dateien 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die in Dateien gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre Kenntnis für die 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, daß durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. 
In diesem Falle sind die Daten zu sperren. Sie dürfen nur noch mit Einwilligung des Betroffenen 
übermittelt werden. 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft bei der Einzelfallbearbeitung und nach 
festgesetzten Fristen, spätestens nach fünf Jahren, ob gespeicherte personenbezogene Daten zu 
berichtigen oder zu löschen sind. Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 sind spätestens zehn Jahre, über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sind 
spätestens 15 Jahre nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten Information zu 
löschen, es sei denn, der Behördenleiter oder sein Vertreter trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine 
andere Entscheidung. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 
 

 

§ 13    

Berichtigung und Sperrung personenbezogener Daten in Akten 
 
(1) Stellt das Bundesamt für Verfassungsschutz fest, daß in Akten gespeicherte 

personenbezogene Daten unrichtig sind oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen bestritten, 
so ist dies in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat personenbezogene Daten zu sperren, wenn es im 
Einzelfall feststellt, daß ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden und die Daten für seine künftige Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Gesperrte 
Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr genutzt oder 
übermittelt werden. Eine Aufhebung der Sperrung ist möglich, wenn ihre Voraussetzungen 
nachträglich entfallen. 

 

§ 14    

Dateianordnungen 
                                                 
11 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 12 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 sind spätestens zehn Jahre 
nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten Information zu löschen, es sei denn, der Behördenleiter oder 
sein Vertreter trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine andere Entscheidung.“ 
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(1) Für jede automatisierte Datei beim Bundesamt für Verfassungsschutz nach § 6 oder § 10 sind 

in einer Dateianordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern bedarf, 
festzulegen: 

1.   Bezeichnung der Datei, 

2.   Zweck der Datei, 

3.   Voraussetzungen der Speicherung, Übermittlung und Nutzung (betroffener Personenkreis, 
Arten der Daten), 

4.   Anlieferung oder Eingabe, 

5.   Zugangsberechtigung, 

6.   Überprüfungsfristen, Speicherungsdauer, 

7.   Protokollierung. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist vor Erlaß einer Dateianordnung anzuhören. 

(2) Die Speicherung personenbezogener Daten ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. In 
angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung der Dateien zu 
überprüfen. 

(3) In der Dateianordnung über automatisierte personenbezogene Textdateien ist die 
Zugriffsberechtigung auf Personen zu beschränken, die unmittelbar mit Arbeiten in dem Gebiet 
betraut sind, dem die Textdateien zugeordnet sind; Auszüge aus Textdateien dürfen nicht ohne die 
dazugehörenden erläuternden Unterlagen übermittelt werden. 

 

 

§ 15    

Auskunft an den Betroffenen 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz erteilt dem Betroffenen über zu seiner Person 

gespeicherte Daten auf Antrag unentgeltlich Auskunft, soweit er hierzu auf einen konkreten 
Sachverhalt hinweist und ein besonderes Interesse an einer Auskunft darlegt. 

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1.   eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung zu besorgen ist, 

2.   durch die Auskunftserteilung Quellen gefährdet sein können oder die Ausforschung des 
Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu befürchten 
ist, 

3.   die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

4.   die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, 
geheimgehalten werden müssen. 

Die Entscheidung trifft der Behördenleiter oder ein von ihm besonders beauftragter Mitarbeiter. 

(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die 
Empfänger von Übermittlungen. 
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(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der Zweck 
der Auskunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind 
aktenkundig zu machen. Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, ist der Betroffene auf die 
Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, daß er sich an den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. Dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz ist auf sein Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit nicht das Bundesministerium des 
Innern im Einzelfall feststellt, daß dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. Mitteilungen des Bundesbeauftragten an den Betroffenen dürfen keine Rückschlüsse auf 
den Erkenntnisstand des Bundesamtes für Verfassungsschutz zulassen, sofern es nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt. 

 

 

§ 16    

Berichtspflicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet das Bundesministerium des Innern über 

seine Tätigkeit. 

(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 dient auch der Aufklärung der Öffentlichkeit durch das 
Bundesministerium des Innern über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, die mindestens 
einmal jährlich in einem zusammenfassenden Bericht erfolgt. Dabei dürfen auch personenbezogene 
Daten bekanntgegeben werden, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des Zusammenhanges 
oder der Darstellung von Organisationen oder unorganisierten Gruppierungen erforderlich ist und 
die Interessen der Allgemeinheit das schutzwürdige Interesse des Betroffenen überwiegen. In dem 
Bericht sind die Zuschüsse des Bundeshaushaltes an das Bundesamt für Verfassungsschutz und den 
Militärischen Abschirmdienst sowie die jeweilige Gesamtzahl ihrer Bediensteten anzugeben. 

 

 

Dritter Abschnitt 

Übermittlungsvorschriften 

 

§ 1712    

Zulässigkeit von Ersuchen 
 
(1) Wird nach den Bestimmungen dieses Abschnittes um Übermittlung von personenbezogenen 

Daten ersucht, dürfen nur die Daten übermittelt werden, die bei der ersuchten Behörde bekannt sind 
oder aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für besondere Ersuchen der Verfassungsschutzbehörden, des 
Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtendienstes um solche Daten, die bei der 
Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben bekannt werden. Die Zulässigkeit dieser besonderen 
Ersuchen und ihre Erledigung regelt das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium der Verteidigung in einer Dienstanweisung. Es 

                                                 
12 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 17 Abs. 3 zum 10. Januar 2012 
aufgehoben. 
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unterrichtet das Parlamentarische Kontrollgremium über ihren Erlaß und erforderliche Änderungen. 
Satz 2 und 3 gilt nicht für die besonderen Ersuchen zwischen Behörden desselben Bundeslandes. 

(3) Soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des 
Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtendienstes erforderlich ist, können diese 
Behörden eine Person oder eine in Artikel 99 Abs. 1 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 (BGBl. 1993 II S. 1010, 1994 II S. 631, SDÜ) 
genannte Sache im polizeilichen Informationssystem zur Mitteilung über das Antreffen 
ausschreiben, wenn die Voraussetzungen des Artikels 99 Abs. 3 SDÜ sowie tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen grenzüberschreitenden Verkehr vorliegen. Im Falle des Antreffens kann 
die um Mitteilung ersuchte Stelle der ausschreibenden Behörde Informationen gemäß Artikel 99 
Abs. 4 SDÜ übermitteln. Ausschreibungen ordnet der Behördenleiter, sein Vertreter oder ein dazu 
besonders beauftragter Bediensteter, der die Befähigung zum Richteramt hat, an. Die 
Ausschreibung ist auf höchstens sechs Monate zu befristen und kann wiederholt angeordnet 
werden. Liegen die Voraussetzungen für die Ausschreibung nicht mehr vor, ist der Zweck der 
Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Ausschreibung 
unverzüglich zu löschen. § 8a Abs. 6 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass an die  Stelle des 
nach § 8a Abs. 4 Satz 4 zuständigen Bundesministeriums für Ausschreibungen durch den 
Militärischen Abschirmdienst das Bundesministerium der Verteidigung und für Ausschreibungen 
durch den Bundesnachrichtendienst das Bundeskanzleramt tritt. 
 

 

§ 1813    

Übermittlung von Informationen an die Verfassungsschutzbehörden 
 
(1) Die Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts, die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizeien, die Behörden des Zollfahndungsdienstes sowie andere 
Zolldienststellen, soweit diese Aufgaben nach dem Bundespolizeigesetz wahrnehmen, unterrichten 
von sich aus das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzbehörde des Landes 
über die ihnen bekanntgewordenen Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
erkennen lassen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten Schutzgüter gerichtet 
sind. Über Satz 1 hinausgehende Unterrichtungspflichten nach dem Gesetz über den Militärischen 
Abschirmdienst oder dem Gesetz über den Bundesnachrichtendienst bleiben unberührt. Auf die 
Übermittlung von Informationen zwischen Behörden desselben Bundeslandes findet Satz 1 keine 
Anwendung. 

(1a) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt von sich aus dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz, die Ausländerbehörden eines Landes übermitteln von sich aus der 
Verfassungsschutzbehörde des Landes ihnen bekannt gewordene Informationen einschließlich 

                                                 
13 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 18 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4“ durch die Angabe „§ 3 Abs.1 Nr. 1 und 3“ ersetzt. 
b) Absatz 1a wird aufgehoben. 
c) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „und der Bundesnachrichtendienst dürfen“ die Wörter „darüber hinaus“ 
eingefügt. 
d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4“ durch die Angabe „§ 3 Abs.1 Nr. 2 und 3“ ersetzt. 
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personenbezogener Daten über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist. Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an 
ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen nach § 19 Abs. 3 
unterbleibt auch dann, wenn überwiegende schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen. Vor 
einer Übermittlung nach § 19 Abs. 3 ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu 
beteiligen. Für diese Übermittlungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz gilt § 8a Abs. 6 
entsprechend. 

(2) Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizeien, die Behörden des Zollfahndungsdienstes sowie andere 
Zolldienststellen, soweit diese Aufgaben nach dem Bundespolizeigesetz wahrnehmen, und der 
Bundesnachrichtendienst dürfen von sich aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder der 
Verfassungsschutzbehörde des Landes auch alle anderen ihnen bekanntgewordenen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten über Bestrebungen nach § 3 Abs. 1 übermitteln, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben 
der Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist. Absatz 1 Satz 3 findet Anwendung. 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner Aufgaben die 
Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die 
Polizeien sowie andere Behörden um Übermittlung der zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten ersuchen, wenn sie nicht aus 
allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine den 
Betroffenen stärker belastende Maßnahme erhoben werden können. Unter den gleichen 
Voraussetzungen dürfen Verfassungsschutzbehörden der Länder 

1.   Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, 

2.   Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, 
Polizeien des Bundes und anderer Länder um die Übermittlung solcher Informationen ersuchen. 

(4) Würde durch die Übermittlung nach Absatz 3 Satz 1 der Zweck der Maßnahme gefährdet 
oder der Betroffene unverhältnismäßig beeinträchtigt, darf das Bundesamt für Verfassungsschutz 
bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 sowie bei der Beobachtung 
terroristischer Bestrebungen amtliche Register einsehen. 

(5) Die Ersuchen nach Absatz 3 sind aktenkundig zu machen. Über die Einsichtnahme nach 
Absatz 4 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Nachweis zu führen, aus dem der Zweck 
und die Veranlassung, die ersuchte Behörde und die Aktenfundstelle hervorgehen; die Nachweise 
sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. 

(6) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf Grund einer Maßnahme nach § 100a der 
Strafprozeßordnung bekanntgeworden sind, ist nach den Vorschriften der Absätze 1, 2 und 3 nur 
zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß jemand eine der in § 3 des Artikel 
10-Gesetzes genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. Auf die einer 
Verfassungsschutzbehörde nach Satz 1 übermittelten Kenntnisse und Unterlagen findet § 4 Abs. 1 
und 4 des Artikel 10-Gesetzes entsprechende Anwendung. 
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§ 1914    

Übermittlung personenbezogener Daten durch das Bundesamt für Verfassungsschutz 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an inländische 

öffentliche Stellen übermitteln, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der 
Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder sonst für 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit benötigt. Der Empfänger darf die übermittelten Daten, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt 
wurden. 

(2) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an Dienststellen der 
Stationierungsstreitkräfte übermitteln, soweit die Bundesrepublik Deutschland dazu im Rahmen 
von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des 
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 
1218) verpflichtet ist. 

(3) Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten an ausländische 
öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die 
Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen 
des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
entgegenstehen. Die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie 
ihm übermittelt wurden, und das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Auskunft 
über die vorgenommene Verwendung der Daten zu bitten. 

(4) Personenbezogene Daten dürfen an andere Stellen nur übermittelt werden, wenn dies zum 
Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes oder der Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder zur Gewährleistung der Sicherheit von lebens- oder 
verteidigungswichtigen Einrichtungen nach § 1 Abs. 4 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
erforderlich ist. Übermittlungen nach Satz 1 bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das 
Bundesministerium des Innern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt einen Nachweis über 
den Zweck, die Veranlassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der Übermittlungen nach 
Satz 1. Die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und 
am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der Empfänger 
darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt worden 

                                                 
14 Durch Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 19 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
„(4) Personenbezogene Daten dürfen an andere Stellen nicht übermittelt werden, es sei denn, dass dies zum Schutz der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
erforderlich ist und der Bundesminister des Innern seine Zustimmung erteilt hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
führt über die Auskunft nach Satz 1 einen Nachweis, aus dem der Zweck der Übermittlung, ihre Veranlassung, die 
Aktenfundstelle und der Empfänger hervorgehen; die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten  
Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten. Der Empfänger 
darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. Der Empfänger ist auf 
die Verwendungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um 
Auskunft über die vorgenommene Verwendung der Daten zu bitten.“ 
b) Absatz 5 wird aufgehoben. 
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sind. Der Empfänger ist auf die Verwendungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass das 
Bundesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, um Auskunft über die Verwendung der Daten zu 
bitten. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist dem Betroffenen durch das Bundesamt 
für Verfassungsschutz mitzuteilen, sobald eine Gefährdung seiner Aufgabenerfüllung durch die 
Mitteilung nicht mehr zu besorgen ist.   

(5) Absatz 4 findet keine Anwendung, wenn personenbezogene Daten zum Zweck von 
Datenerhebungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 übermittelt werden. 

 

 

§ 20    

Übermittlung von Informationen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz an 
Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und 

Verfassungsschutzes 
 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt den Staatsanwaltschaften und, 

vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, den Polizeien von sich aus die ihm 
bekanntgewordenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Staatsschutzdelikten erforderlich ist. Delikte nach Satz 1 sind die in §§ 74a und 120 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Straftaten sowie sonstige Straftaten, bei denen auf Grund 
ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organisation tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sie gegen die in Artikel 73 Nr. 10 Buchstabe b oder c des 
Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
übermittelt dem Bundesnachrichtendienst von sich aus die ihm bekanntgewordenen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die 
Übermittlung für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Empfängers erforderlich ist. 

(2) Die Polizeien dürfen zur Verhinderung von Staatsschutzdelikten nach Absatz 1 Satz 2 das 
Bundesamt für Verfassungsschutz um Übermittlung der erforderlichen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten ersuchen. Der Bundesnachrichtendienst darf zur Erfüllung 
seiner Aufgaben das Bundesamt für Verfassungsschutz um die Übermittlung der erforderlichen 
Informationen einschließlich personenbezogener Daten ersuchen. 

 

 

§ 21    

Übermittlung von Informationen durch die Verfassungsschutzbehörden der Länder an 
Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des Staats- und 

Verfassungsschutzes 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörden der Länder übermitteln den Staatsanwaltschaften und, 

vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, den Polizeien Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 2 Satz 1. Auf die Übermittlung von Informationen zwischen Behörden desselben 
Bundeslandes findet Satz 1 keine Anwendung. 
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(2) Die Verfassungsschutzbehörden der Länder übermitteln dem Bundesnachrichtendienst und 
dem Militärischen Abschirmdienst Informationen einschließlich personenbezogener Daten unter 
den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 Satz 2. 

 

 

§ 22    

Übermittlung von Informationen durch die Staatsanwaltschaften  
und Polizeien an den Militärischen Abschirmdienst 

 
Für die Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten durch die 

Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die 
Polizeien, die Behörden des Zollfahndungsdienstes sowie andere Zolldienststellen, soweit diese 
Aufgaben nach dem Bundespolizeigesetz wahrnehmen, an den Militärischen Abschirmdienst findet 
§ 18 entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 22a 

Projektbezogene gemeinsame Dateien 

 
(1) Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann für die Dauer einer befristeten projektbezogenen 

Zusammenarbeit mit den Landesbehörden für Verfassungsschutz, dem Militärischen 
Abschirmdienst, dem Bundesnachrichtendienst, den Polizeibehörden des Bundes und der Länder 
und dem Zollkriminalamt eine gemeinsame Datei errichten. Die projektbezogene Zusammenarbeit 
bezweckt nach Maßgabe der Aufgaben und Befugnisse der in Satz 1 genannten Behörden den 
Austausch und die gemeinsame Auswertung von Erkenntnissen zu Bestrebungen, die durch 
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 genannten Schutzgüter gerichtet sind. Personenbezogene Daten zu Bestrebungen nach 
Satz 2 dürfen unter Einsatz der gemeinsamen Datei durch die an der projektbezogenen 
Zusammenarbeit beteiligten Behörden im Rahmen ihrer Befugnisse verwendet werden, soweit dies 
in diesem Zusammenhang zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei der weiteren 
Verwendung der personenbezogenen Daten finden für die beteiligten Behörden die jeweils für sie 
geltenden Vorschriften über die Verwendung von Daten Anwendung. 

(2) Für die Eingabe personenbezogener Daten in die gemeinsame Datei gelten die jeweiligen 
Übermittlungsvorschriften zugunsten der an der Zusammenarbeit beteiligten Behörden 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Eingabe nur zulässig ist, wenn die Daten allen an der 
projektbezogenen Zusammenarbeit teilnehmenden Behörden übermittelt werden dürfen. Eine 
Eingabe ist ferner nur zulässig, wenn die Behörde, die die Daten eingegeben hat, die Daten auch in 
eigene Dateien speichern darf. Die Behörde, die die Daten eingegeben hat, hat die Daten zu 
kennzeichnen. 

(3) Für die Führung einer projektbezogenen gemeinsamen Datei gelten § 6 Satz 5 bis 7 und § 14 
Abs. 2 entsprechend. § 15 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesamt für 
Verfassungsschutz die Auskunft im Einvernehmen mit der Behörde erteilt, die die 
datenschutzrechtliche Verantwortung nach Satz 1 trägt und die beteiligte Behörde die Zulässigkeit 
der Auskunftserteilung nach den für sie geltenden Bestimmungen prüft. 
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(4) Die gemeinsame Datei nach Absatz 1 ist auf höchstens zwei Jahre zu befristen. Die Frist 
kann zweimalig um jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden, wenn das Ziel der 
projektbezogenen Zusammenarbeit bei Projektende noch nicht erreicht worden ist und die Datei 
weiterhin für die Erreichung des Ziels erforderlich ist. 

(5) Für die Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten zu einer Person durch die Behörde, 
die die Daten eingegeben hat, gelten die jeweiligen, für sie anwendbaren Vorschriften über die 
Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten entsprechend. 

(6) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat für die gemeinsame Datei in einer 
Dateianordnung die Angaben nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 sowie weiter festzulegen: 

1.  die Rechtsgrundlage der Datei, 

2.  die Art der zu speichernden personenbezogenen Daten, 

3.  die Arten der personenbezogenen Daten, die der Erschließung der Datei dienen, 

4.  Voraussetzungen, unter denen in der Datei gespeicherte personenbezogene Daten an welche 
Empfänger und in welchen Verfahren übermittelt werden, 

5.  im Einvernehmen mit den an der projektbezogenen Zusammenarbeit teilnehmenden Behörden 
deren jeweilige Organisationseinheiten, die zur Eingabe und zum Abruf befugt sind, 

6. die umgehende Unterrichtung der eingebenden Behörde über Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit eingegebener Daten durch die an der gemeinsamen Datei beteiligten Behörden 
sowie die Prüfung und erforderlichenfalls die unverzügliche Änderung, Berichtigung oder 
Löschung dieser Daten durch die Behörde, die die Daten eingegeben hat, 

7.  die Möglichkeit der ergänzenden Eingabe weiterer Daten zu den bereits über eine Person 
gespeicherten Daten durch die an der gemeinsamen Datei beteiligten Behörden, 

8.  die Protokollierung des Zeitpunkts, der Angaben zur Feststellung des aufgerufenen Datensatzes 
sowie der für den Abruf verantwortlichen Behörde bei jedem Abruf aus der gemeinsamen Datei 
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für Zwecke der Datenschutzkontrolle einschließlich 
der Zweckbestimmung der Protokolldaten sowie deren Löschfrist und 

9.  die Zuständigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz für Schadensersatzansprüche des 
Betroffenen nach § 8 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Die Dateianordnung bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern sowie der für die 
Fachaufsicht über die beteiligten Behörden zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden. 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist vor Erlass einer 
Dateianordnung anzuhören. § 14 Abs. 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. 

 

 

§ 23    

Übermittlungsverbote 
 
Die Übermittlung nach den Vorschriften dieses Abschnitts unterbleibt, wenn 

1.   für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, daß unter Berücksichtigung der Art der 
Informationen und ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das 
Allgemeininteresse an der Übermittlung überwiegen, 

2.   überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder 
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3.   besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

 

 

§ 24    

Minderjährigenschutz 
 
(1) Informationen einschließlich personenbezogener Daten über das Verhalten Minderjähriger 

dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt werden, solange die Voraussetzungen der 
Speicherung nach § 11 erfüllt sind. Liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, bleibt eine 
Übermittlung nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer erheblichen Gefahr oder zur Verfolgung 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 

(2) Informationen einschließlich personenbezogener Daten über das Verhalten Minderjähriger 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht an 
ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen übermittelt werden. 

 

 

§ 25    

Pflichten des Empfängers 
 
Der Empfänger prüft, ob die nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermittelten 

personenbezogenen Daten für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die Prüfung, 
daß sie nicht erforderlich sind, hat er die Unterlagen zu vernichten. Die Vernichtung kann 
unterbleiben, wenn die Trennung von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist; in diesem Fall sind die 
Daten zu sperren. 

 

 

§ 26    

Nachberichtspflicht 
 
Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Übermittlung nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes als unvollständig oder unrichtig, so sind sie unverzüglich gegenüber dem Empfänger zu 
berichtigen, es sei denn, daß dies für die Beurteilung eines Sachverhalts ohne Bedeutung ist. 
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Vierter Abschnitt 

Schlußvorschriften 

 

§ 27    

Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes 
 
Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 durch das Bundesamt für Verfassungsschutz finden 

§ 3 Abs. 2 und 8 Satz 1, § 4 Abs. 2 und 3, §§ 4b und 4c sowie §§ 10 und 13 bis 20 des 
Bundesdatenschutzgesetzes keine Anwendung. 
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Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von 
Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 

(Sicherheitsüberprüfungsgesetz – SÜG) 
 

vom 20. April 1994 
(BGBl. I S. 867) 

 
Zuletzt geändert durch  

Artikel 6 des „Gesetzes zur Änderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze“  
vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 2015) 

 
 
 
Inhaltsübersicht 
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§ 20   Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten in Dateien 
§ 21   Übermittlung und Zweckbindung 
§ 22   Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezogener Daten 
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§ 32   Reisebeschränkungen 
§ 33   Sicherheitsüberprüfung auf Antrag ausländischer Dienststellen 
§ 34   Ermächtigung zur Rechtsverordnung 
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Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 115    

Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 
 

 (1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Überprüfung einer Person, 
die von der zuständigen Stelle mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden soll 
(Sicherheitsüberprüfung) oder bereits betraut worden ist (Wiederholungsüberprüfung). 
                                                 
15 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 1 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 1 Abs. 4 und 5 wird aufgehoben. 
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(2) Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit übt aus, wer 

1.   Zugang zu Verschlußsachen hat oder ihn sich verschaffen kann, die STRENG GEHEIM, 
GEHEIM ODER VS-VERTRAULICH eingestuft sind, 

2.   Zugang zu Verschlußsachen überstaatlicher Einrichtungen und Stellen hat oder ihn sich 
verschaffen kann, wenn die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet ist, nur 
sicherheitsüberprüfte Personen hierzu zuzulassen, 

3.  in einer Behörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle des Bundes oder in einem Teil von ihr 
tätig ist, die auf Grund des Umfanges und der Bedeutung dort anfallender Verschlußsachen von 
der jeweils zuständigen obersten Bundesbehörde im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde zum Sicherheitsbereich erklärt    
worden ist, 

4. nach anderen Vorschriften einer Sicherheitsüberprüfung unterliegt, soweit auf dieses Gesetz 
verwiesen wird. 

(3) Verpflichten sich Stellen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Stellen anderer Staaten 
durch Übereinkünfte, bei Personen, die Zugang zu Verschlußsachen ausländischer Staaten haben 
oder sich verschaffen können, zuvor Sicherheitsüberprüfungen nach deutschem Recht 
durchzuführen, ist in diesen Übereinkünften festzulegen, welche Verschlußsachengrade des 
Vertragspartners Verschlußsachengraden nach diesem Gesetz vergleichbar sind. Derartige 
Festlegungen müssen sich im Rahmen der Bewertungen dieses Gesetzes halten und insbesondere 
den Maßstäben des § 4 entsprechen. 

(4) Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit übt auch aus, wer an einer sicherheitsempfindlichen 
Stelle innerhalb einer lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtung oder wer innerhalb einer 
besonders sicherheitsempfindlichen Stelle des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der 
Verteidigung ("Militärischer Sicherheitsbereich") beschäftigt ist oder werden soll (vorbeugender 
personeller Sabotageschutz). 

(5) Lebenswichtig sind solche Einrichtungen, 

1.   deren Beeinträchtigung auf Grund der ihnen anhaftenden betrieblichen Eigengefahr die 
Gesundheit oder das Leben großer Teile der Bevölkerung erheblich gefährden kann oder 

2.  die für das Funktionieren des Gemeinwesens unverzichtbar sind und deren Beeinträchtigung 
erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung und somit Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung entstehen lassen würde. 

Verteidigungswichtig sind außerhalb des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der 
Verteidigung solche Einrichtungen, die der Herstellung oder Erhaltung der 
Verteidigungsbereitschaft dienen und deren Beeinträchtigung auf Grund 

1.  fehlender kurzfristiger Ersetzbarkeit die Funktionsfähigkeit, insbesondere die Ausrüstung, 
Führung und Unterstützung der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie der Zivilen 
Verteidigung, oder 

2.  der ihnen anhaftenden betrieblichen Eigengefahr die Gesundheit oder das Leben großer Teile 
der Bevölkerung 

erheblich gefährden kann. Sicherheitsempfindliche Stelle ist die kleinste selbständig handelnde 
Organisationseinheit innerhalb einer lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtung, die vor 
unberechtigtem Zugang geschützt ist und von der im Falle der Beeinträchtigung eine erhebliche 
Gefahr für die in den Sätzen 1 und 2 genannten Schutzgüter ausgeht. 
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§ 2 

Betroffener Personenkreis 
 

(1) Eine Person, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut werden soll 
(Betroffener), ist vorher einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Die Sicherheitsüberprüfung 
bedarf der Zustimmung des Betroffenen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Zustimmung ist schriftlich zu erteilen, aber nicht in elektronischer Form. Eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit darf erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres übertragen 
werden. Auf eine Sicherheitsüberprüfung nach diesem Gesetz kann verzichtet werden, wenn für 
den Betroffenen bereits eine gleich- oder höherwertige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt 
worden ist. 

(2) Der volljährige Ehegatte, der Lebenspartner oder der volljährige Partner, mit dem der 
Betroffene in einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft lebt (Lebensgefährte), soll in die 
Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 9 und 10 einbezogen werden. Über Ausnahmen entscheidet die 
zuständige Stelle. Im Falle der Einbeziehung ist die Zustimmung des Ehegatten, Lebenspartners 
oder Lebensgefährten erforderlich. Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen, aber nicht in 
elektronischer Form. Geht der Betroffene die Ehe während oder erst nach erfolgter 
Sicherheitsüberprüfung ein oder begründet er die Lebenspartnerschaft oder die auf Dauer angelegte 
Gemeinschaft in dem entsprechenden Zeitraum, so ist die zuständige Stelle zu unterrichten, um sie 
in die Lage zu versetzen, die Einbeziehung des Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten in 
die Sicherheitsüberprüfung nachzuholen. Das gleiche gilt bei später eintretender Volljährigkeit des 
Ehegatten oder Lebensgefährten. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1.   die Mitglieder der Verfassungsorgane des Bundes, 

2.   Richter, soweit sie Aufgaben der Rechtsprechung wahrnehmen, 

3.   ausländische Staatsangehörige, die in der Bundesrepublik Deutschland im Interesse 
zwischenstaatlicher Einrichtungen und Stellen eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit nach § 1 
Abs. 2 Nr. 2 ausüben sollen. 

 

§ 316    

Zuständigkeit 
 

(1) Zuständig für die Sicherheitsüberprüfung ist 

1. die Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des Bundes, die einer Person eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuweisen, übertragen oder sie dazu ermächtigen will, 

                                                 
16 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 3 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird in Nummer 4 das Komma durch einen Punkt ersetzt und Nummer 5 aufgehoben. 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a und b“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a“ 
ersetzt. 
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2.   bei deutschen Staatsangehörigen aus Anlaß ihrer Tätigkeit im sicherheitsempfindlichen Bereich 
bei der NATO oder anderen zwischenstaatlichen Einrichtungen und Stellen das 
Bundesministerium des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, 

3.   bei politischen Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes sowie deren Stiftungen die Parteien 
selbst, 

4.   im übrigen die Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des Bundes, die eine Verschlußsache an 
eine nicht-öffentliche Stelle weitergeben will, 

5.   die Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des Bundes, die auf Grund einer Rechtsverordnung 
gemäß § 34 Aufgaben nach § 1 Abs. 4 wahrnimmt und eine Person mit einer derartigen 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betrauen will. 

In den Fällen der Nummern 1 und 4 kann bei nachgeordneten Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen des Bundes deren oberste Bundesbehörde Aufgaben der zuständigen Stelle übernehmen. 
Die Aufgaben der zuständigen Stelle nach diesem Gesetz sind von einer von der 
Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit wahrzunehmen. 

(2) Mitwirkende Behörde bei der Sicherheitsüberprüfung ist das Bundesamt für 
Verfassungsschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes und im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung der Militärische Abschirmdienst nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a und b des MAD-Gesetzes, soweit nicht in Rechtsvorschriften 
zwischenstaatlicher Einrichtungen oder in völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden 
Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, etwas anderes 
bestimmt ist. 

(3) Der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische 
Abschirmdienst führen Sicherheitsüberprüfungen bei Bewerbern und Mitarbeitern des eigenen 
Dienstes allein durch. Sie wenden hierbei die Vorschriften dieses Gesetzes an. Gleiches gilt, wenn 
der Bundesnachrichtendienst oder der Militärische Abschirmdienst eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 und 4 zuweisen, übertragen oder dazu ermächtigen will. 

 

 

 § 4    

Verschlußsachen 
 

(1) Verschlußsachen sind im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, 
Gegenstände oder Erkenntnisse, unabhängig von ihrer Darstellungsform. Sie werden entsprechend 
ihrer Schutzbedürftigkeit von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung eingestuft. 

(2) Eine Verschlußsache ist 

1.   STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand oder 
lebenswichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden 
kann, 

2.   GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden 
zufügen kann, 
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3.   VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder schädlich sein kann, 

4.   VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für  die 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann. 

 

 

§ 5    

Sicherheitsrisiken, sicherheitserhebliche Erkenntnisse 
 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes liegt ein Sicherheitsrisiko vor, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

1.   Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen bei der Wahrnehmung einer   
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit begründen oder 

2.   eine besondere Gefährdung durch Anbahnungs- und Werbungsversuche fremder 
Nachrichtendienste, insbesondere die Besorgnis der Erpreßbarkeit, begründen oder 

3.   Zweifel am Bekenntnis des Betroffenen zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes oder am jederzeitigen Eintreten für deren Erhaltung begründen. 

Ein Sicherheitsrisiko kann auch auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zur Person des Ehegatten, 
Lebenspartners oder Lebensgefährten vorliegen. 

(2) Eine Erkenntnis ist sicherheitserheblich, wenn sich aus ihr ein Anhaltspunkt für ein 
Sicherheitsrisiko ergibt. 

 

 

§ 6    

Rechte des Betroffenen 

 

(1) Vor Ablehnung der Zulassung zu einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu den für die Entscheidung erheblichen 
Tatsachen zu äußern. Der Betroffene kann zur Anhörung mit einem Rechtsanwalt erscheinen. Die 
Anhörung erfolgt in einer Weise, die den Quellenschutz gewährleistet und den schutzwürdigen 
Interessen von Personen, die im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung befragt wurden, Rechnung 
trägt. Sie unterbleibt, wenn sie einen erheblichen Nachteil für die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes zur Folge hätte, insbesondere bei Sicherheitsüberprüfungen der Bewerber bei den 
Nachrichtendiensten des Bundes. 

(2) Liegen in der Person des Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten Anhaltspunkte 
vor, die ein Sicherheitsrisiko begründen, ist ihm Gelegenheit zu geben, sich vor der Ablehnung der 
Zulassung des Betroffenen zu einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit persönlich zu dem für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch im Falle der Ablehnung einer Weiterbeschäftigung in einer 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit anzuwenden. 
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Zweiter Abschnitt 

Überprüfungsarten und Durchführungsmaßnahmen 

 

 § 7    

Arten der Sicherheitsüberprüfung 
 

(1) Entsprechend der vorgesehenen sicherheitsempfindlichen Tätigkeit wird entweder eine 

1.  einfache Sicherheitsüberprüfung oder 

2.  erweiterte Sicherheitsüberprüfung oder 

3.  erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen 

durchgeführt. 

(2) Ergeben sich bei der Sicherheitsüberprüfung sicherheitserhebliche Erkenntnisse, die nur 
durch Maßnahmen der nächsthöheren Art der Sicherheitsüberprüfung geklärt werden können, kann 
die zuständige Stelle mit Zustimmung des Betroffenen und der einbezogenen Person die 
nächsthöhere Art der Sicherheitsüberprüfung anordnen. § 12 Abs. 5 bleibt unberührt. 

 

 

§ 817   

Einfache Sicherheitsüberprüfung 
 

(1) Die einfache Sicherheitsüberprüfung ist für Personen durchzuführen, die 

1.   Zugang zu VS-VERTRAULICH eingestuften Verschlußsachen erhalten sollen oder ihn sich 
verschaffen können, 

2.   Tätigkeiten in Bereichen nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 wahrnehmen sollen, 

3.   Tätigkeiten in Bereichen nach § 1 Abs. 4 wahrnehmen sollen. 

(2) In den Fällen von Absatz 1 Nr. 2 kann die zuständige Stelle von der Sicherheitsüberprüfung 
absehen, wenn Art oder Dauer der Tätigkeit dies zulassen. 

 

 

§ 9    

Erweiterte Sicherheitsüberprüfung 
 

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung ist für Personen durchzuführen, die 

                                                 
17 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 8 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
In § 8 Abs. 1 wird nach Nummer 2 das Komma durch einen Punkt ersetzt und Nummer 3 aufgehoben. 
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1.   Zugang zu GEHEIM eingestuften Verschlußsachen erhalten sollen oder ihn sich verschaffen 
können, 

2.   Zugang zu einer hohen Anzahl VS-VERTRAULICH eingestuften Verschlusssachen erhalten 
sollen oder ihn sich verschaffen können, 

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach Art und Dauer der Tätigkeit eine 
Sicherheitsüberprüfung nach § 8 für ausreichend hält. 

 

 

§ 10    

Erweitere Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen 
 

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen ist für Personen 
durchzuführen, 

1.   die Zugang zu STRENG GEHEIM eingestuften Verschlußsachen erhalten sollen oder ihn sich 
verschaffen können, 

2.   die Zugang zu einer hohen Anzahl GEHEIM eingestuften Verschlusssachen erhalten sollen 
oder ihn sich verschaffen können, 

3.   die bei einem Nachrichtendienst des Bundes oder einer Behörde oder sonstigen öffentlichen 
Stelle des Bundes tätig werden sollen, die nach Feststellung der Bundesregierung gemäß § 34 
Aufgaben von vergleichbarer Sicherheitsempfindlichkeit wahrnimmt, 

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach Art und Dauer der Tätigkeit eine 
Sicherheitsüberprüfung nach § 8 oder § 9 für ausreichend hält. 

 

 

§ 11    

Datenerhebung 

 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde dürfen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz erforderlichen Daten erheben. Der Betroffene sowie die sonstigen zu 
befragenden Personen und nicht-öffentlichen Stellen sind auf den Zweck der Erhebung, die 
Auskunftspflichten nach diesem Gesetz und auf eine dienst-, arbeitsrechtliche oder sonstige 
vertragliche Mitwirkungspflicht, ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Bei 
Sicherheitsüberprüfungen der in § 3 Abs. 3 Satz 1 genannten Personen kann die Angabe der 
erhebenden Stelle gegenüber den sonstigen zu befragenden Personen oder nicht-öffentlichen 
Stellen unterbleiben, wenn dies zum Schutz des Betroffenen oder des Nachrichtendienstes 
erforderlich ist. 

(2) Die zuständige Stelle erhebt die personenbezogenen Daten beim Betroffenen oder bei dem in 
die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährte. Reicht 
diese Erhebung nicht aus oder stehen ihr schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder seines 
Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten entgegen, können andere geeignete Personen oder 
Stellen befragt werden. 
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§ 12    

Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungsarten 
 

(1) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 8 trifft die mitwirkende Behörde folgende 
Maßnahmen: 

1.   sicherheitsmäßige Bewertung der Angaben in der Sicherheitserklärung unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 

2.   Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister, 

3.   Anfragen an das Bundeskriminalamt, die in der Rechtsverordnung nach § 58 Abs. 1 des 
Bundespolizeigesetzes bestimmte Bundespolizeibehörde und die Nachrichtendienste des 
Bundes. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 9 trifft die mitwirkende Behörde zusätzlich zu Absatz 
1 folgende Maßnahmen: 

1.   Anfragen an die Polizeidienststellen der innegehabten Wohnsitze des Betroffenen, in der Regel 
beschränkt auf die letzten fünf Jahre, 

2.   Prüfung der Identität des Betroffenen. 

Wird der Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte des Betroffenen in die 
Sicherheitsüberprüfung gemäß § 2 Abs. 2 einbezogen, trifft die mitwirkende Behörde bezüglich der 
einzubeziehenden Person die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen. 

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 10 befragt die mitwirkende Behörde zusätzlich von 
dem Betroffenen in seiner Sicherheitserklärung angegebene Referenzpersonen und weitere 
geeignete Auskunftspersonen, um zu prüfen, ob die Angaben des Betroffenen zutreffen und ob 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein Sicherheitsrisiko schließen lassen. 

(4) Die zuständige Stelle fragt zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit 
des Betroffenen oder der einbezogenen Person für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik an, wenn der 
Betroffene oder die einbezogene Person vor dem 1. Januar 1970 geboren wurde und in dem Gebiet 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wohnhaft war oder Anhaltspunkte für eine 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
vorliegen. Ergibt die Anfrage sicherheitserhebliche Erkenntnisse, übermittelt sie die zuständige 
Stelle zur Bewertung an die mitwirkende Behörde. 

(5) Soweit es eine sicherheitserhebliche Erkenntnis erfordert und die Befragung des Betroffenen 
oder seines Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten nicht ausreicht oder ihr schutzwürdige 
Interessen entgegenstehen, kann die mitwirkende Behörde neben den Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 bis 3 weitere geeignete Auskunftspersonen oder andere geeignete Stellen, insbesondere 
Staatsanwaltschaften oder Gerichte, befragen oder Einzelmaßnahmen der nächsthöheren Art der 
Sicherheitsüberprüfung durchführen. 
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Dritter Abschnitt 

Verfahren 

 

§ 13    

Sicherheitserklärung 
 

(1) In der Sicherheitserklärung sind vom Betroffenen anzugeben: 

1.   Namen, auch frühere, Vornamen, 

2.   Geburtsdatum-, -ort, 

3    Staatsangehörigkeit, auch frühere und doppelte Staatsangehörigkeiten, 

4.   Familienstand, 

5.   Wohnsitze und Aufenthalte von längerer Dauer als zwei Monate, und zwar im Inland in den 
vergangenen fünf Jahren, im Ausland ab dem 18. Lebensjahr, 

6.   ausgeübter Beruf, 

7.   Arbeitgeber und dessen Anschrift, 

8.   Anzahl der Kinder, 

9.   im Haushalt lebende Personen über 18 Jahre (Namen, auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum 
und Geburtsort und Verhältnis zu dieser Person), 

10. Eltern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz), 

11. Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten, Wehr- oder Zivildienstzeiten mit Angabe der 
Ausbildungsstätten, Beschäftigungsstellen sowie deren Anschriften, 

12. Nummer des Personalausweises oder Reisepasses, 

13. Angaben über in den vergangenen fünf Jahren durchgeführte 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, und ob zur Zeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllt 
werden können, 

14. Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten oder zu Nachrichtendiensten der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, die auf einen Anbahnungs- und Werbungsversuch 
hindeuten können, 

15. Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organisationen, 

16. anhängige Straf- und Disziplinarverfahren, 

17. Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, nahen Angehörigen und sonstigen Beziehungen 
in und zu Staaten, in denen nach Feststellung des Bundesministeriums des Innern als Nationale 
Sicherheitsbehörde besondere Sicherheitsrisiken für die mit sicherheitsempfindlicher Tätigkeit 
befaßten Personen zu besorgen sind, 

18. zwei Auskunftspersonen zur Identitätsprüfung des Betroffenen nur bei der 
Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 9 und 10 (Namen, Vornamen, Anschrift und Verhältnis zur 
Person), 
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19. drei Referenzpersonen (Namen, Vornamen, Beruf, berufliche und private Anschrift und 
Rufnummern sowie zeitlicher Beginn der Bekanntschaft) nur bei einer Sicherheitsüberprüfung 
nach § 10, 

20. Angaben zu früheren Sicherheitsüberprüfungen. 

Der Erklärung sind zwei aktuelle Lichtbilder mit der Angabe des Jahres der Aufnahme beizufügen. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 8 entfallen die Angaben zu Absatz 1 Nr. 8, 11 und 12 
und die Pflicht, Lichtbilder beizubringen; Absatz 1 Nr. 10 entfällt, soweit die dort genannten 
Personen nicht in einem Haushalt mit dem Betroffenen leben. Zur Person des Ehegatten, 
Lebenspartners oder Lebensgefährten sind mit deren Einverständnis die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4, 14 
und 15 genannten Daten anzugeben. Ergeben sich aus der Sicherheitserklärung oder auf Grund der 
Abfrage aus einer der in § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Verbunddateien 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse über den Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten des 
Betroffenen, sind weitere Überprüfungsmaßnahmen nur zulässig, wenn der Ehegatte oder 
Lebenspartner mit seiner Zustimmung in die erweiterte Sicherheitsüberprüfung einbezogen wird. 

(3) Wird der Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte in die Sicherheitsüberprüfung 
einbezogen, so sind zusätzlich die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7, 12, 13, 16, 17 und 18 genannten Daten 
anzugeben. (4) Bei Sicherheitsüberprüfungen der in § 3 Abs. 3 genannten Personen, sind zusätzlich 
die Wohnsitze seit der Geburt, die Geschwister und abgeschlossene Straf- und Disziplinarverfahren 
sowie alle Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten oder zu Nachrichtendiensten der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik anzugeben. 

(5) Der Betroffene kann Angaben verweigern, die für ihn, einen nahen Angehörigen im Sinne 
des § 52 Abs. 1 der Strafprozeßordnung, den Lebenspartner oder Lebensgefährten die Gefahr 
strafrechtlicher oder disziplinarischer Verfolgung, der Entlassung oder Kündigung begründen 
könnten. Über das Verweigerungsrecht ist der Betroffene zu belehren. 

(6) Die Sicherheitserklärung ist vom Betroffenen der zuständigen Stelle zuzuleiten. Sie prüft die 
Angaben des Betroffenen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit. Zu diesem Zweck können die 
Personalakten eingesehen werden. Die zuständige Stelle leitet die Sicherheitserklärung an die 
mitwirkende Behörde weiter und beauftragt diese, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, es 
sei denn, die zuständige Stelle hat bereits bei der Prüfung der Sicherheitserklärung festgestellt, daß 
ein Sicherheitsrisiko vorliegt, das einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit entgegensteht. Die 
mitwirkende Behörde kann mit Zustimmung der zuständigen Stelle und des Betroffenen in die 
Personalakte Einsicht nehmen, wenn dies zur Klärung oder Beurteilung sicherheitserheblicher 
Erkenntnisse unerläßlich ist. 

 

§ 14    

Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 

 

(1) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, daß kein Sicherheitsrisiko nach § 5 Abs. 
1 vorliegt, so teilt sie dies der zuständigen Stelle mit. Fallen Erkenntnisse an, die kein 
Sicherheitsrisiko begründen, aber weiterhin sicherheitserheblich sind, so werden diese mitgeteilt. 

(2) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, daß ein Sicherheitsrisiko vorliegt, 
unterrichtet sie schriftlich unter Darlegung der Gründe und ihrer Bewertung die zuständige Stelle. 
Bei nachgeordneten Stellen erfolgt die Unterrichtung über deren oberste Bundesbehörde. 
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(3) Die zuständige Stelle entscheidet, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt, das der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit des Betroffenen entgegensteht. Im Zweifel hat das 
Sicherheitsinteresse Vorrang vor anderen Belangen. § 6 Abs. 1 und 2 ist zu beachten. 

(4) Lehnt die zuständige Stelle die Betrauung mit der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ab, teilt 
sie dies dem Betroffenen mit. 

 

§ 15 

Vorläufige Zuweisung einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
 

Die zuständige Stelle kann in Ausnahmefällen abweichend von § 2 Abs. 1 die 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit des Betroffenen vor Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 
erlauben, wenn die mitwirkende Behörde 

1.  bei der einfachen Sicherheitsüberprüfung die Angaben in der Sicherheitserklärung unter 
Berücksichtigung der eigenen Erkenntnisse bewertet hat oder 

2.   bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung und bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit 
Sicherheitsermittlungen die Maßnahmen der nächstniederen Art der Sicherheitsüberprüfung 
abgeschlossen hat 

und sich daraus keine tatsächlichen Anhaltspunkte für ein Sicherheitsrisiko ergeben haben. 

 

 

§ 16  

Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 
 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde haben sich unverzüglich gegenseitig zu 
unterrichten, wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse über den Betroffenen oder den in die 
Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährte 
bekanntwerden oder sich mitgeteilte Erkenntnisse als unrichtig erweisen. 

(2) Die mitwirkende Behörde prüft die sicherheitserheblichen Erkenntnisse und stellt fest, ob ein 
Sicherheitsrisiko nach § 5 Abs. 1 vorliegt und unterrichtet die zuständige Stelle über das Ergebnis 
der Prüfung. Im übrigen ist § 14 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 

 

 

§ 17    

Ergänzung der Sicherheitserklärung und Wiederholungsüberprüfung 
 

(1) Die Sicherheitserklärung ist dem Betroffenen, der eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
ausübt, in der Regel alle fünf Jahre erneut zuzuleiten und im Falle eingetretener Veränderungen 
vom Betroffenen zu ergänzen. 

(2) Bei sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten nach § 10 ist in der Regel im Abstand von zehn 
Jahren eine Wiederholungsüberprüfung einzuleiten. Im übrigen kann die zuständige Stelle eine 
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Wiederholungsüberprüfung einleiten, wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse dies nahelegen. Das 
Verfahren bei der Wiederholungsüberprüfung entspricht dem der Erstüberprüfung; die mitwirkende 
Behörde kann von einer erneuten Identitätsprüfung absehen. Die Wiederholungsüberprüfung 
erfolgt nur mit Zustimmung des Betroffenen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, und mit 
der Zustimmung seines Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten, falls er einbezogen wird. 

 

 

Vierter Abschnitt 

Akten über die Sicherheitsüberprüfung, Datenverarbeitung 

 

§ 18    

Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte 
 

(1) Die zuständige Stelle führt über den Betroffenen eine Sicherheitsakte, in die alle die 
Sicherheitsüberprüfung betreffenden Informationen aufzunehmen sind. 

(2) Informationen über die persönlichen, dienstlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse der 
Personen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit befaßt sind, sind zur Sicherheitsakte zu 
nehmen, soweit sie für die sicherheitsmäßige Beurteilung erheblich sind. Dazu zählen 
insbesondere: 

1.   Zuweisung, Übertragung einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, die dazu erteilte 
Ermächtigung sowie deren Änderungen und Beendigung, 

2.   Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Ausscheiden, 

3.   Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der  Staatsangehörigkeit, 

4.   Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, 

5.   Straf- und Disziplinarsachen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen. 

(3) Die Sicherheitsakte ist keine Personalakte. Sie ist gesondert zu führen und darf weder der 
personalverwaltenden Stelle noch dem Betroffenen zugänglich gemacht werden; § 23 Abs. 6 bleibt 
unberührt. Im Falle des Wechsels der Dienststelle oder des Dienstherrn ist die Sicherheitsakte nach 
dorthin abzugeben, wenn auch dort eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausgeübt werden soll. 

(4) Die mitwirkende Behörde führt über den Betroffenen eine Sicherheitsüberprüfungsakte, in 
die aufzunehmen sind: 

1.  Informationen, die die Sicherheitsüberprüfung, die durchgeführten Maßnahmen und das 
Ergebnis betreffen, 

2.   das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 

3.   Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit. 

Die in Absatz 2 Nr. 4 und 5 genannten Daten sind zur Sicherheitsüberprüfungsakte zu nehmen, 
wenn sie sicherheitserheblich sind. 

(5) Die zuständige Stelle ist verpflichtet, die in Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 genannten 
Daten unverzüglich der mitwirkenden Behörde zu übermitteln. Die Übermittlung der in Absatz 4 
Satz 1 Nr. 2 genannten Daten erfolgt nach den in § 22 Abs. 2 Nr. 1 festgelegten Fristen. 
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§ 19    

Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen 
 

 (1) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung sind gesondert aufzubewahren und gegen 
unbefugten Zugriff zu schützen. 

(2) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung sind bei der zuständigen Stelle innerhalb 
eines Jahres zu vernichten, wenn der Betroffene keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufnimmt, 
es sei denn, der Betroffene willigt in die weitere Aufbewahrung ein. Im übrigen sind die Unterlagen 
über die Sicherheitsüberprüfung bei der zuständigen Stelle fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit zu vernichten, es sei denn, der Betroffene willigt in die 
weitere Aufbewahrung ein oder es ist beabsichtigt, dem Betroffenen in absehbarer Zeit erneut eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzuweisen, zu übertragen oder ihn dazu zu ermächtigen. 

(3) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei der mitwirkenden Behörde sind nach 
den in § 22 Abs. 2 Nr. 2 genannten Fristen zu vernichten. Gleiches gilt bezüglich der Unterlagen zu 
den in § 3 Abs. 3 genannten Personen. 

 

 

§ 20    

Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten in Dateien 
 

(1) Die zuständige Stelle darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz die in § 13 Abs. 
1 Nr. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten, ihre Aktenfundstelle und die der mitwirkenden 
Behörde sowie die Beschäftigungsstelle, Verfügungen zur Bearbeitung des Vorganges und 
beteiligte Behörden in Dateien speichern, verändern und nutzen. 

(2) Die mitwirkende Behörde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

1.   die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten des Betroffenen und des in 
die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, Lebenspartners oder Lebensgefährten und 
die Aktenfundstelle, 

2.   Verfügungen zur Bearbeitung des Vorgangs sowie 

3.   sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkenntnisse, die ein Sicherheitsrisiko begründen, 

in Dateien speichern, verändern und nutzen. Die Daten nach Nummer 1 dürfen auch in die nach § 6 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes zulässigen Verbunddateien gespeichert werden. 

 

 

§ 21    

Übermittlung und Zweckbindung 
 

(1) Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen 
von der zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde nur für 
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1.   die mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgten Zwecke, 

2.   Zwecke der Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung, 

3.   Zwecke parlamentarischer Untersuchungsausschüsse 

genutzt und übermittelt werden. Die Strafverfolgungsbehörden dürfen die ihnen nach Satz 1 Nr. 2 
übermittelten Daten für Zwecke eines Strafverfahrens nur verwenden, wenn die Strafverfolgung auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. Die 
zuständige Stelle darf die gespeicherten personenbezogenen Daten darüber hinaus für Zwecke der 
disziplinarrechtlichen Verfolgung sowie dienst- oder arbeitsrechtlicher Maßnahmen nutzen und 
übermitteln, wenn dies zur Gewährleistung des Verschlußsachenschutzes erforderlich ist. Die 
mitwirkende Behörde darf die gespeicherten personenbezogenen Daten darüber hinaus im Rahmen 
des erforderlichen Umfangs nutzen und übermitteln zur Aufklärung von sicherheitsgefährdenden 
oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von Bestrebungen, die darauf 
gerichtet sind, Gewalt anzuwenden oder Gewaltanwendung vorzubereiten oder zur Aufklärung 
sonstiger Bestrebungen von erheblicher Bedeutung. 

(2) Die Übermittlung der nach § 20 in Dateien gespeicherten Daten ist nur zulässig, soweit sie 
für die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich ist. Die nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 
gespeicherten Daten dürfen zur Erfüllung aller Zwecke des Verfassungsschutzes genutzt und 
übermittelt werden. 

(3) Die mitwirkende Behörde darf personenbezogene Daten nach den Absätzen 1 und 2 nur an 
öffentliche Stellen übermitteln. 

(4) Die Nutzung oder Übermittlung unterbleibt, soweit gesetzliche Verwendungsregelungen 
entgegenstehen. 

(5) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten und nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden, und zum Zweck der Strafverfolgung gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2. Eine nicht-öffentliche Stelle ist darauf hinzuweisen. 

 

 

§ 22    

Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezogener Daten 
 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde haben personenbezogene Daten zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, daß personenbezogene Daten unrichtig sind 
oder wird ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten, so ist dies, soweit sich die 
personenbezogenen Daten in Akten befinden, dort zu vermerken oder auf sonstige Weise 
festzuhalten. 

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen 

1.   von der zuständigen Stelle 

a) innerhalb eines Jahres, wenn der Betroffene keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
aufnimmt, es sei denn, der Betroffene willigt in die weitere Speicherung ein, 

b)   nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden des Betroffenen aus der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, es sei denn, der Betroffene willigt in die weitere 
Speicherung ein oder es ist beabsichtigt, dem Betroffenen in absehbarer Zeit eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzuweisen, zu übertragen oder ihn dazu zu ermächtigen, 
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2.  von der mitwirkenden Behörde 

 a) bei einfachen Sicherheitsüberprüfungen nach Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Ausscheiden des Betroffenen aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 

 b) bei den übrigen Überprüfungsarten nach Ablauf von zehn Jahren, beim 
Bundesnachrichtendienst nach Ablauf von 25 Jahren, nach den in Nummer 1 genannten 
Fristen, 

 c) die nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 gespeicherten Daten, wenn feststeht, dass der Betroffene keine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufnimmt oder aus ihr ausgeschieden ist. 

Im übrigen sind in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu löschen, wenn ihre 
Speicherung unzulässig ist. 

(3) Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. In diesem Fall sind die Daten zu 
sperren. Sie dürfen nur noch mit Einwilligung des Betroffenen verarbeitet und genutzt werden. 

 

 

§ 23    

Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten 
 

(1) Auf Antrag ist von der zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde unentgeltlich 
Auskunft zu erteilen, welche Daten über die anfragende Person im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung gespeichert wurden. 

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an die 
mitwirkenden Behörden, ist sie nur mit deren Zustimmung zulässig. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1.   die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle 
liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2.   die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

3.   die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, 
geheimgehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse des Anfragenden an der Auskunftserteilung zurücktreten muß. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die 
Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der 
mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall sind die Gründe 
der Auskunftsverweigerung aktenkundig zu machen. Die anfragende Person ist auf die 
Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und darauf hinzuweisen, daß sie sich an den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. 

(5) Wird dem Anfragenden keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste 
Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, daß dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz darf keine 
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Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt. 

(6) Die zuständige Stelle gewährt der anfragenden Person Einsicht in die Sicherheitsakte, soweit 
eine Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht und sie hierfür auf 
die Einsichtnahme angewiesen ist. Die Regelungen der Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

 

 

Fünfter Abschnitt 

Sonderregelungen bei Sicherheitsüberprüfungen für nicht-öffentliche Stellen 

 

§ 2418    

Anwendungsbereich 
 

Bei Sicherheitsüberprüfungen von Betroffenen, die von der zuständigen Stelle zu einer 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 bei einer nicht-öffentlichen Stelle 
ermächtigt oder von einer nichtöffentlichen Stelle mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 oder Abs. 4 betraut werden sollen, gelten folgende Sonderregelungen. 

 

 

§ 2519    

Zuständigkeit 
 

(1) Zuständige Stelle für sicherheitsempfindliche Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ist das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, soweit nicht im Einvernehmen mit ihm eine 
andere oberste Bundesbehörde die Aufgabe als zuständige Stelle wahrnimmt. 

(2) Zuständige Stelle für sicherheitsempfindliche Tätigkeiten nach § 1 Abs. 4 ist dasjenige 
Bundesministerium, dessen Zuständigkeit für die nichtöffentliche Stelle in einer Rechtsverordnung 
nach § 34 festgelegt ist. Das zuständige Bundesministerium kann seine Befugnis auf eine von ihm 
bestimmte sonstige öffentliche Stelle des Bundes übertragen. 

(3) Die Aufgaben der nicht-öffentlichen Stelle nach diesem Gesetz sind grundsätzlich von einer 
von der Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit wahrzunehmen. Die zuständige Stelle 
kann Ausnahmen zulassen, wenn die nicht-öffentliche Stelle sich verpflichtet, Informationen, die 
                                                 
18 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 24 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
In § 24 wird die Angabe „nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3“ und die Angabe „oder mit einer sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit nach § 1 Abs. 4 bei einer nichtöffentlichen Stelle betraut“ gestrichen. 
 
19 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 25 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „für sicherheitsempfindliche Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3“ gestrichen. 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
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ihr im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung bekanntwerden, nur für solche Zwecke zu gebrauchen, 
die mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgt werden. 

 

 

§ 26    

Sicherheitserklärung 
 

Abweichend von § 13 Abs. 6 leitet der Betroffene seine Sicherheitserklärung der nicht-
öffentlichen Stelle zu, in der er beschäftigt ist. Im Falle der Einbeziehung des Ehegatten, 
Lebenspartners oder Lebensgefährten nach § 2 Abs. 2 fügt er dessen Zustimmung bei. Die nicht-
öffentliche Stelle prüft die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und darf, soweit dies 
erforderlich ist, die Personalunterlagen beiziehen. Sie gibt die Sicherheitserklärung an die 
zuständige Stelle weiter und teilt dieser vorhandene sicherheitserhebliche Erkenntnisse mit. 

 

 

§ 27    

Abschluß der Sicherheitsüberprüfung, Weitergabe sicherheitserheblicher Erkenntnisse 
 

Die zuständige Stelle unterrichtet die nicht-öffentliche Stelle nur darüber, daß der Betroffene zur 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ermächtigt oder nicht ermächtigt wird. Erkenntnisse, die die 
Ablehnung der Ermächtigung zur sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betreffen, dürfen nicht 
mitgeteilt werden. Zur Gewährleistung des Verschlußsachenschutzes können sicherheitserhebliche 
Erkenntnisse an die nicht-öffentliche Stelle übermittelt werden und dürfen von ihr ausschließlich zu 
diesem Zweck genutzt werden. Die nicht-öffentliche Stelle hat die zuständige Stelle unverzüglich 
zu unterrichten, wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse über den Betroffenen oder den in die 
Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten 
bekanntwerden. 

 

 

§ 28    

Aktualisierung der Sicherheitserklärung 
 

(1) Die nicht-öffentliche Stelle leitet dem Betroffenen, der eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit ausübt, auf Anforderung der zuständigen Stelle die Sicherheitserklärung in der Regel alle 
fünf Jahre erneut zu. 

(2) Der Betroffene hat die in der Sicherheitserklärung angegebenen Daten im Falle eingetretener 
Veränderungen zu ergänzen. Die zuständige Stelle beauftragt die mitwirkende Behörde, die 
Maßnahmen nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erneut durchzuführen und zu bewerten. 
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§ 29    

Übermittlung von Informationen über persönliche und arbeitsrechtliche Verhältnisse 
 

Die nicht-öffentliche Stelle hat der zuständigen Stelle das Ausscheiden aus 
sicherheitsempfindlicher Tätigkeit, Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines 
Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

§ 30    

Sicherheitsakte der nicht-öffentlichen Stelle 
 

Für die Sicherheitsakte in der nicht-öffentlichen Stelle gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
über die Sicherheitsakte entsprechend mit der Maßgabe, daß die Sicherheitsakte der nicht-
öffentlichen Stelle bei einem Wechsel des Arbeitgebers nicht abgegeben wird. 

 

 

§ 31    

Datenverarbeitung, -nutzung und -berichtigung in automatisierten Dateien 
 

Die nicht-öffentliche Stelle darf die nach diesem Gesetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen personenbezogenen Daten des Betroffenen in automatisierten Dateien speichern, 
verändern und nutzen. Die für die zuständige Stelle geltenden Vorschriften zur Berichtigung, 
Löschung und Sperrung finden Anwendung. 

 

 

 

Sechster Abschnitt 

Reisebeschränkungen, Sicherheitsüberprüfungen auf Antrag ausländischer Dienststellen  
und Schlußvorschriften 

 

§ 32    

Reisebeschränkungen 
 

(1) Personen, die eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausüben, die eine 
Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 9 und 10 erfordert, können verpflichtet werden, Dienst- und 
Privatreisen in und durch Staaten, für die besondere Sicherheitsregelungen gelten, der zuständigen 
Stelle oder der nicht-öffentlichen Stelle rechtzeitig vorher anzuzeigen. Die Verpflichtung kann auch 
für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit angeordnet werden. 
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(2) Die Reise kann von der zuständigen Stelle untersagt werden, wenn Anhaltspunkte zur Person 
oder eine besondere sicherheitsempfindliche Tätigkeit vorliegen, die eine erhebliche Gefährdung 
durch fremde Nachrichtendienste erwarten lassen. 

(3) Ergeben sich bei einer Reise in und durch Staaten, für die besondere Sicherheitsregelungen 
gelten, Anhaltspunkte, die auf einen Anbahnungs- und Werbungsversuch fremder 
Nachrichtendienste hindeuten können, so ist die zuständige Stelle nach Abschluß der Reise 
unverzüglich zu unterrichten. 

 

 

§ 33    

Sicherheitsüberprüfung auf Antrag ausländischer Dienststellen 
 

 (1) Ersucht eine ausländische Dienststelle die mitwirkenden Behörden um die Mitwirkung bei 
einer Sicherheitsüberprüfung, so richtet sie sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit 
nicht in Rechtsvorschriften zwischenstaatlicher Einrichtungen oder völkerrechtlichen Verträgen, 
denen die gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt 
haben, etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die Mitwirkung unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland oder 
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. Dies gilt auch bei der 
Übermittlung personenbezogener Daten an die ausländische Dienststelle. 

(3) Die ausländische Dienststelle ist darauf hinzuweisen, daß die im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung übermittelten personenbezogenen Daten nur für Zwecke der 
Sicherheitsüberprüfung verwendet werden dürfen und die mitwirkende Behörde sich vorbehält, um 
Auskunft über die vorgenommene Verwendung der Daten zu bitten. 

 

 

§ 3420   

Ermächtigung zur Rechtsverordnung 
 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzustellen, welche Behörden 
oder sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes oder nichtöffentlichen Stellen oder Teile von ihnen 
lebens- oder verteidigungswichtige Einrichtungen mit sicherheitsempfindlichen Stellen im Sinne 
des § 1 Abs. 4 sind, welches Bundesministerium für die nichtöffentliche Stelle zuständig ist und 
welche Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes Aufgaben im Sinne des § 10 Satz 
1 Nr. 3 wahrnehmen. 

                                                 
20 Durch Art. 10 Abs. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 2) wird § 34 zum 10. Januar 2012 wie folgt 
geändert: 
§ 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 
Ermächtigung zur Rechtsverordnung 

 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzustellen, welche Behörden oder sonstigen 
öffentlichen Stellen des Bundes Aufgaben im Sinne des § 10 Satz 1 Nr. 3 wahrnehmen.“ 
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§ 35    

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
 

 (1) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt das 
Bundesministerium des Innern, soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes im Bereich der 
Sicherheitsüberprüfung in der Wirtschaft erläßt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern. 

(3) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung erläßt das Bundesministerium der 
Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern. 

(4) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes bei den 
Nachrichtendiensten des Bundes erläßt die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern. 

 

 

§ 36    

Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes,  
Bundesverfassungsschutzgesetzes, MAD-Gesetzes und BND-Gesetzes 

 

(1) Die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme von § 3 Abs. 2 und 8 Satz 1, § 4 Abs. 
2 und 3, §§ 4b und 4c sowie § 13 Abs. 1a und des Fünften Abschnitts sowie die §§ 18 und 39 des 
Bundesdatenschutzgesetzes, des Ersten Abschnitts und die §§ 14 und 23 Nr. 3 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes auch in Verbindung mit § 12 des MAD-Gesetzes und § 10 des 
BND-Gesetzes sowie die §§ 1 und 8 des MAD-Gesetzes und § 6 des BND-Gesetzes finden 
Anwendung. 

(2) Für die Datenschutzkontrolle der von öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen nach 
diesem Gesetz gespeicherten personenbezogenen Daten gelten die §§ 21 und 24 bis 26 des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

 

 

§ 37    

Strafvorschriften 
 

(1) Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig 
sind, 

1.   speichert, verändert oder übermittelt, 

2.   zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 

3.   abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 



- 50 - 

www.deutsches-wehrrecht.de 
 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1.   die Übermittlung von durch dieses Gesetz geschützten personenbezogenen Daten, die nicht 
offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht oder 

2.  entgegen § 21 Abs. 1 oder § 27 Satz 3 Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie innerhalb 
der Stelle an einen anderen weitergibt. 

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

 

 

§ 38 

Änderung von Gesetzen 

(von einem Abdruck wurde abgesehen) 

 

 

§ 39    

Inkrafttreten 
 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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